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Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

die Gesellschaft beabsichtigt, die Allgemeinen Anlagebedingungen ("AAB") sowie die Besonderen
Anlagebedingungen ("BAB") des UBS (D) Euroinvest Immobilien (" Sondervermégen”) zu dndern.

Die Anpassungen erfolgen im Wesentlichen aufgrund gesetzlicher Anderungen im Kapitalanlagegesetzbuch
(KAGB) in Verbindung mit der Einfihrung des Fondsstandortgesetzes (FoStoG) sowie Anderungen und
Klarstellungen im Zusammenhang mit dem Investmentsteuergesetz (InvStG).

Klnftig sollen zudem die Immobilien auch unter Berlcksichtigung der von der Gesellschaft fiir das
Sondervermdégen beworbenen okologischen Merkmale gemal Artikel 8 der ,,Verordnung (EU) 2019/2088
des Europadischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 Uber nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor” (,, Offenlegungsverordnung”) ausgewahlt und
bewirtschaftet werden.

Inhaltliche Anderungen der AAB im Einzelnen:

e § 1 Absatz?2
Anpassung an Wortlaut § 95 Absatz 1 Satz 1 KAGB i.d.F. des Gesetzes zur Einflhrung von
elektronischen Wertpapieren: Kiinftig kdbnnen auch elektronische Anteilscheine begeben werden.

e 8§84 Absatz4
Anpassung der Formulierung und Klarstellung, dass die Gesellschaft nur Darlehen nach MaBgabe des §
240 KAGB gewahren darf.
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§ 6 Absatz 4

Anpassung an Wortlaut § 206 Abs. 1 S. 2 KAGB in der Fassung des FoStoG i.V. mit § 230 Abs. 1 KAGB
mit folgender Erganzung:

Die Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten sind auch dann im Rahmen der in Satz 1
genannten Grenzen zu bericksichtigen, wenn die von diesen emittierten Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente mittelbar Uber andere im Sondervermdgen enthaltenen Wertpapiere, die an
deren Wertentwicklung gekoppelt sind, erworben werden.

§ 7 Absatz 3
Anpassung aufgrund des § 202 Satz 1 KAGB in der Fassung des FoStoG:
Die Gesellschaft kann SICh auch eines von einer Wertpap|ersamme|bank eele#ven—@-nem—ande#eﬂ—m—elen—

organ|5|erten Systems zur
Verm|ttlung und AbW|ckIung der Wertpap|er Darlehen bedlenen welrehes welche von den
Anforderungen der$$ des § 200 H-Hd—ZQ4— Absatz 1 Satz 3 KAGB abwe|cht wenn dweh—ehe—

4Ad von dem

Jederzeltlgen Kund|gungsrecht nach Absatz 1 nicht abgeW|chen wird.

§ 10 Absatz 2
Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt. Bei-einerVerschmelzung-hat-die-

§ 11 Absatz 1 und Absatz 4
Anpassung an Wortlaut des § 95 Absatz 1 Satz 1 KAGB i.d.F. des Gesetzes zur Einfihrung von
elektronischen Wertpapieren: Kinftig kénnen auch elektronische Anteilscheine begeben werden.

§ 16 Absatz 2

Die Regelung zur Kiindigung der Verwaltung durch die Gesellschaft wurde in Abstimmung mit der
Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht in eine ,, Kann-Regelung” abgeéndert. Der unprazise
Begriff ,Volumen” wurde durch den Begriff ,Nettoinventarwert” ersetzt:

Die Gesellschaft istverpflichtetbehalt sich vor, die Verwaltung des Sondervermégens aut-Verangen-der-
Bundesanstalt auch dann zu kiindigen, wenn das Sondervermdgen nach Ablauf von vier Jahren seit
seiner Bildung ein-Molumen einen Nettoinventarwert von 150 Millionen Euro unterschreitet.

§ 17 Absatz 2

Aufgrund der Anderung des § 100b Abs. 2 KAGB durch das FoStoG entfallt eine individualisierte
Information per dauerhaften Datentrager:

Die genehmigte Ubertragung wird im Bundesanzeiger und dariber hinaus im Jahresbericht oder
HaIbJahresberlcht bekanm—gemaeht— M@%@W}e—n&eﬁ%—b&aﬂ;ﬁ—gemaeme—

ichten sowie in den im
Verkaufsorospekt beze|chneten elektronlschen Informat|onsmed|en bekannt gemacht. Die Ubertragung
wird frihestens drei Monate nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger wirksam.

§ 18 Absatz 1

Aufgrund der Aufhebung von § 163 Abs. 3 Satz 4 KAGB durch das FoStoG werden Anderungen der
Anlagebedingungen von Immobilien-Sondervermégen gleichbehandelt wie Anderungen anderer
offenen Publikums-Sondervermégen:

Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen dndern.

§ 18 Absatz 2 Satz 2
Anderungen der Anlagebedingungen einschlieBlich des Anhanges zu den Besonderen
Anlagebedmgungen bedurfen der vorhengen Genehm|gung durch die Bundesanstalt Sewe+t—d4e—

§ 18 Absatz 3 Satz 3
Anpassung an den neuen Wortlaut von § 163 Abs. 4 Satz 2 KAGB in der Fassung des FoStoG:
Im Fall von anlegerbenachteiligenden Kostenanderungen im Sinne des § 162 Absatz 2 Nummer 11

KAGB oder anlegerbenachteiligenden Anderungen in Bezug auf wesentliche Anlegerrechte sowie im
Falle von Anderungen der bisherigen Anlagegrundsatze des Sondervermdgens im Sinne des § 163




Absatz 3 & iche-Anlegerrechte-Satz 1 KAGB sind den
Anlegern zeitgleich mit der Bekanntmachung nach Satz 1 die wesentlichen Inhalte der vorgesehenen
Anderungen der Anlagebedingungen und ihrer ihre Hintergriinde sowie-eine Information-tberihre-
Rechte-nach-$-63-Absatz 3-KAGR in einer verstandlichen Art und Weise mittels eines dauerhaften
Datentragers gemaB-§-163-Absatz 4-KAGB zu Ubermitteln.

e § 18 Absatz 3 Satz 4
Wortlaut wurde an die Formulierung der mit der Bundesanstalt far Finanzdienstleistungsaufsicht
abgestimmten Musteranlagebedingungen fir OGAW Fonds (Organismen fir gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren) angepasst:
Im Falle von Anderungen der bisherigen Anlagegrundsétze sind die Anleger zusétzlich tiber ihre Rechte
nach § 163 Absatz 3 KAGB zu informieren.

e §18Absatz4
Verkirzung der Bekanntmachungsfrist von drei Monaten auf vier Wochen, § 163 Abs. 4 Satz 6 KAGB:
Die Anderungen treten friihestens am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft, im
Falle von Anderungen der Kosten und der Anlagegrundsétze des Sondervermégens jedoch nicht vor
Ablauf von drei-Menaten vier Wochen nach der entsprechenden Bekanntmachung.

e §20
Erganzung Streitbeilegungsverfahren:
Bei Streitigkeiten, an denen Verbraucher beteiligt sind, kénnen sich die Beteiligten an die behdrdliche
Verbraucherschlichtungsstelle bei der Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht (Schlichtungsstelle

bei der BaFin, Graurheindorfer StraBe 108, 53117 Bonn, www.bafin.de/schlichtungsstelle) wenden. Die
Europaische Kommission hat unter www.ec.europa.eu/consumers/odr eine europaische Online-
Streitbeilegungsplattform eingerichtet. Verbraucher kénnen diese fiir die auBergerichtliche Beilegung
von Streitigkeiten aus Online-Kaufvertragen oder Online-Dienstleistungsvertragen nutzen. Die E-Mail-
Adresse der Gesellschaft lautet: clientservice@ubs.com

Inhaltliche Anderungen der BAB im Einzelnen:

e §1Absatz5
EinfGhrung dynamischer Verweis auf § 2 Absatz 9 InvStG; eine Definition der Auslands-Immobilienge-
sellschaft wird daher nicht mehr benotlgt und Wurde gestrlchen

e § 1 Absatz6
Regelung zur Beriicksichtigung der von der Gesellschaft fir das Sondervermdgen beworbenen
6kologischen Merkmale gemal3 Artikel 8 der ,,Verordnung (EU) 2019/2088 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 Uber nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor” (,, Offenlegungsverordnung”) bei der Auswahl
und Bewirtschaftung von Immobilien neu aufgenommen:
Die Immobilien sollen auch unter Berlicksichtigung der von der Gesellschaft fiir das Sondervermégen
beworbenen ¢kologischen Merkmale gemal Artikel 8 der ,Verordnung (EU) 2019/2088 des
Europdischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 {ber nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungs-sektor” (, Offenlegungsverordnung”) ausgewahlt und
bewirtschaftet werden. Nahere Angaben hierzu enthélt der Verkaufsprospekt.

e §2 Absatz3
Die neuen Satze 2 bis 4 von § 240 Abs. 2 KAGB werden aus Griinden der besseren Ubersichtlichkeit in
einem neuen Absatz 3 beriicksichtigt:
Die Anlagegrenzen in Absatz 2 Buchstaben d) und e) gelten nicht fir Darlehen, die fiir Rechnung des
Sondervermdégens an Immobilien-Gesellschaften gewahrt werden, an denen die Gesellschaft fur
Rechnung des Sondervermdgens unmittelbar oder mittelbar zu 100 Prozent des Kapitals und der
Stimmrechte beteiligt ist. Bei einer vollstdndigen VerauBerung der Beteiligung an einer Immobilien-
Gesellschaft, die selbst unmittelbar Grundstlicke halt oder erwirbt, ist das Darlehen abweichend von
Absatz 2 Buchstabe ¢) vor der VerduBerung zurlickzuzahlen. Bei einer Verringerung der Beteiligung an
einer Immobilien-Gesellschaft, die selbst nicht unmittelbar Grundstiicke hélt oder erwirbt, ist das
Darlehen abweichend von Absatz 2 Buchstabe ¢) vor der Verringerung zurtickzuzahlen.




e §12
Zur Prazisierung wird die Bezeichnung taglich durch bérsentéglich ersetzt.

e § 14 Absatz 1 Satz 1
Zur Prazisierung wird der Satz wie folgt erganzt:
Die Gesellschaft schittet grundsatzlich die wahrend des Geschaftsjahres fiir Rechnung des
Sondervermogens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Ertrage aus den Immobilien
und dem sonstigen Vermégen — unter Berlcksichtigung des zugehorigen Ertragsausgleichs — anteilig je
Anteilklasse aus.

Die Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht hat mit Schreiben vom 14. Juli 2022 die Anderungen der
AAB und der BAB genehmigt.

Die geanderten AAB und BAB treten am 1. September 2022 in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt wird auch der
aktualisierte Verkaufsprospekt auf den Internetseiten der Gesellschaft unter
www.ubs.com/immobilienfonds-deutschland veréffentlicht.

Nachfolgend sind die gednderten AAB und BAB des Sondervermogens vollstandig abgedruckt.

UBS Real Estate GmbH

Die Geschéftsfihrung



Allgemeine Anlage-
bedingungen

zur Regelung des Rechtsverhaltnisses zwischen den
Anlegern und der

UBS Real Estate GmbH, Miinchen

(nachstehend , Gesellschaft” oder
.Kapitalverwaltungsgesellschaft” genannt)

flr das von der Gesellschaft verwaltete Immobilien-
Sondervermogen

UBS (D) Euroinvest Immobilien
(nachstehend ,Sondervermdgen” genannt).

Diese , Allgemeinen Anlagebedingungen” gelten nur in
Verbindung mit den fur das Sondervermégen
aufgestellten , Besonderen Anlagebedingungen”.



§ 1 Grundlagen

1.

Die Gesellschaft ist eine AlF-
Kapitalverwaltungsgesellschaft und unterliegt den
Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs
(,KAGB").

Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Geld im
eigenen Namen fir gemeinschaftliche Rechnung
der Anleger nach dem Grundsatz der
Risikomischung in den nach dem KAGB
zugelassenen Vermdgensgegenstanden gesondert
vom eigenen Vermdgen in Form eines Immobilien-
Sondervermdgens ("Sondervermdgen”) an. Uber
die hieraus sich ergebenden Rechte der Anleger
werden von ihr Sammelurkunden ausgestellt oder
als elektronische Anteilscheine begeben.

Der Geschaftszweck des Sondervermdgens ist auf
die Kapitalanlage gemaB einer festgelegten
Anlagestrategie im Rahmen einer kollektiven
Vermdgensverwaltung mittels der bei ihm
eingelegten Mittel beschrankt; eine operative
Tatigkeit und eine aktive unternehmerische
Bewirtschaftung der gehaltenen
Vermogensgegenstande in wesentlichem Umfang
ist ausgeschlossen. Eine aktive unternehmerische
Bewirtschaftung bei Beteiligungen an Immobilien-
Gesellschaften im Sinne des § 1 Absatz 19 Nummer
22 KAGB ist zulassig.

Die Vermbgensgegenstande des Sondervermdgens
stehen im Eigentum der Gesellschaft.

Grundstlcke, Erbbaurechte sowie Rechte in der
Form des Wohnungseigentums, Teileigentums,
Wohnungserbbaurechts und Teilerbbaurechts sowie
NieBbrauchrechte an Grundstlcken werden in den
+Allgemeinen Anlagebedingungen” und
.Besonderen Anlagebedingungen”
(,Anlagebedingungen”) unter dem Begriff
Immobilien zusammengefasst.

Das Rechtsverhéltnis zwischen der Gesellschaft und
dem Anleger richtet sich nach den
Anlagebedingungen und dem KAGB.

§ 2 Verwahrstelle

1.

Die Gesellschaft bestellt fr das Immobilien-
Sondervermdgen eine Einrichtung im Sinne des §
80 Absatz 2 KAGB als Verwahrstelle; die
Verwahrstelle handelt unabhangig von der
Gesellschaft und ausschlieBlich im Interesse der
Anleger.

Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle
richten sich nach dem mit der Gesellschaft
geschlossenen Verwahrstellenvertrag, dem KAGB
und den Anlagebedingungen des
Sondervermdgens.

Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach
MaBgabe des § 82 KAGB auf ein anderes
Unternehmen (Unterverwahrer) auslagern. Naheres
hierzu enthélt der Verkaufsprospekt.

Die Verwahrstelle haftet gegentber dem
Sondervermogen oder gegentber den Anlegern fiir
das Abhandenkommen eines verwahrten
Finanzinstrumentes im Sinne des § 81 Absatz 1 Nr.
1 KAGB durch die Verwahrstelle oder durch einen
Unterverwahrer, dem die Verwahrung von

Finanzinstrumenten nach § 82 Absatz 1 KAGB
Ubertragen wurde. Die Verwahrstelle haftet nicht,
wenn sie nachweisen kann, dass das
Abhandenkommen auf duBere Ereignisse
zurtickzufuhren ist, deren Konsequenzen trotz aller
angemessenen GegenmafBnahmen unabwendbar
waren. Weitergehende Ansprlche, die sich aus den
Vorschriften des birgerlichen Rechts auf Grund von
Vertragen oder unerlaubten Handlungen ergeben,
bleiben unberlhrt. Die Verwahrstelle haftet auch
gegeniber dem Sondervermdgen oder den
Anlegern fur sémtliche sonstigen Verluste, die diese
dadurch erleiden, dass die Verwahrstelle fahrlassig
oder vorsatzlich ihre Verpflichtungen nach den
Vorschriften des KAGB nicht erfillt. Die Haftung
der Verwahrstelle bleibt von einer etwaigen
Ubertragung der Verwahraufgaben nach Absatz 3
Satz 1 unberlhrt.

§ 3 Bewerter

1.

Die Gesellschaft bestellt fur die Bewertung von
Immobilien mindestens zwei externe Bewerter.

Jeder externe Bewerter muss den Anforderungen
des 8§ 2161i. V. m. § 249 Absatz 1 Nummer 1 KAGB
genugen. Hinsichtlich seines Bestellungszeitraumes
und seiner finanziellen Unabhangigkeit sind die §§
250 Absatz 2, 231 Absatz 2 Satz 2 KAGB zu
beachten.

Den externen Bewertern obliegen die ihnen nach
dem KAGB und den Anlagebedingungen
Ubertragenen Aufgaben nach MaBgabe einer von
der Gesellschaft zu erlassenden internen
Bewertungsrichtlinie. Insbesondere haben die
externen Bewerter die zum Sondervermégen
gehdrenden bzw. im Eigentum einer Immobilien-
Gesellschaft stehenden Immobilien einmal
vierteljahrlich zeitnah zu bewerten, sofern in den
Besonderen Anlagebedingungen nichts anderes
bestimmt ist.

Ferner hat mindestens ein externer Bewerter nach
Bestellung eines Erbbaurechts innerhalb von zwei
Monaten den Wert des Grundstlicks neu
festzustellen

Eine Immobilie darf fur das Sondervermégen oder
far eine Immobilien-Gesellschaft, an der das
Sondervermdgen unmittelbar oder mittelbar
beteiligt ist, nur erworben werden, wenn sie zuvor
von mindestens einem externen Bewerter im Sinne
des Absatzes 2 Satz 1, der nicht zugleich die
regelmaBige Bewertung gemaB §§ 249 und 251
Absatz 1 KAGB durchfihrt, bewertet wurde.

Eine Beteiligung an einer Immobilien-Gesellschaft
darf fur das Sondervermdgen unmittelbar oder
mittelbar nur erworben werden, wenn die im
Jahresabschluss oder in der Vermogensaufstellung
der Immobilien-Gesellschaft ausgewiesenen
Immobilien von mindestens einem externen
Bewerter im Sinne des Absatzes 2 Satz 1, der nicht
zugleich die regelmaBige Bewertung gemaB §§ 249
und 251 Absatz 1 KAGB durchfihrt, bewertet
wurden.



§ 4 Fondsverwaltung

1.

Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die
Vermodgensgegenstande im eigenen Namen fur
gemeinschaftliche Rechnung der Anleger mit der
gebotenen Sachkenntnis, Redlichkeit, Sorgfalt und
Gewissenhaftigkeit. Sie handelt bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhéngig von der
Verwahrstelle und ausschlieBlich im Interesse der
Anleger.

Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den
Anlegern eingelegten Geld die
Vermdgensgegenstande zu erwerben, diese wieder
zu verauBern und den Erlds anderweitig anzulegen.
Sie ist ferner ermachtigt, alle sich aus der
Verwaltung der Vermdgensgegenstande
ergebenden sonstigen Rechtshandlungen
vorzunehmen.

Uber die VerduBerung von Immobilien oder von
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
entscheidet die Gesellschaft im Rahmen einer
ordnungsgemaBen Geschaftsfihrung (§ 26 KAGB).
VerauBerungen nach Aussetzung der
Anteilrticknahme gemaB § 12 Absatz 8 bleiben
hiervon unberihrt.

Die Gesellschaft darf fir gemeinschaftliche
Rechnung der Anleger weder Gelddarlehen
gewahren noch Verpflichtungen aus einem
BUrgschafts- oder einem Garantievertrag eingehen;
sie darf keine Vermogensgegenstande nach
MafBgabe der 8§ 193, 194 und 196 KAGB
verkaufen, die im Zeitpunkt des
Geschéftsabschlusses nicht zum Sondervermégen
gehdren. § 197 KAGB bleibt unberihrt.
Abweichend von Satz 1 darf die Gesellschaft oder
ein Dritter in ihrem Auftrag einer Immobilien-
Gesellschaft fur Rechnung des Sondervermdgens
ein Darlehen nach MaBgabe des § 240 KAGB
gewahren.

§ 5 Anlagegrundsatze

1.

Das Sondervermdgen wird unmittelbar oder
mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung
angelegt. Die Gesellschaft bestimmt in den
Besonderen Anlagebedingungen,

a) welche Immobilien fir das Sondervermégen
erworben werden durfen;

b) ob und in welchem Umfang fur Rechnung des
Sondervermogens Beteiligungen an Immobilien-
Gesellschaften erworben werden diirfen;

¢) ob und unter welchen Bedingungen Immobilien
des Sondervermdgens mit einem Erbbaurecht
belastet werden durfen;

d) ob und in welchem Umfang fur Rechnung des
Sondervermdgens zur Absicherung von
Vermdgensgegenstanden in Derivate im Sinne
des § 197 KAGB investiert werden darf. Beim
Einsatz von Derivaten wird die Gesellschaft die
gemaB § 197 Absatz 3 KAGB erlassene
. Verordnung Uber Risikomanagement und
Risikomessung beim Einsatz von Derivaten,
Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschaften in
Investmentvermdgen nach dem
Kapitalanlagegesetzbuch” (,DerivateV")

beachten.

2. Die zum Erwerb vorgesehenen Immobilien und

Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften missen
einen dauernden Ertrag erwarten lassen.

§ 6 Liquiditat, Anlage- und Emittentengrenzen

1.

Die Gesellschaft hat bei der Aufnahme von
Vermdgensgegenstanden in das Sondervermdgen,
deren Verwaltung und bei der VerauBerung die im
KAGB und die in den Anlagebedingungen
festgelegten Grenzen und Beschrankungen zu
beachten.

Sofern in den Besonderen Anlagebedingungen
nichts Anderweitiges bestimmt ist, dirfen im
Rahmen der Héchstliquiditat im gesetzlich
zulassigen Rahmen (§ 253 KAGB) folgende Mittel
gehalten werden:

a) Bankguthaben gemaB § 195 KAGB;

b) Geldmarktinstrumente gemaR §§ 194 und 198
Nummer 2 KAGB;

) Wertpapiere im Sinne des § 193 KAGB, die zur
Sicherung der in Artikel 18.1 des Protokolls
Uber die Satzung des Europaischen Systems der
Zentralbanken und der Europdischen
Zentralbank genannten Kreditgeschafte von der
Europdischen Zentralbank oder der Deutschen
Bundesbank zugelassen sind oder deren
Zulassung nach den Emissionsbedingungen
beantragt wird, sofern die Zulassung innerhalb
eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt;

d) Investmentanteile nach MaBgabe des § 196
KAGB oder Anteile an Spezial-Sondervermégen
nach MaB3gabe des § 196 Absatz 1 Satz 2
KAGB, die nach den Anlagebedingungen
ausschlieBlich in Vermdgensgegenstande nach
Buchstaben a), b) und ¢) anlegen ddrfen;

e) Wertpapiere im Sinne des § 193 KAGB, die an
einem organisierten Markt im Sinne von § 2
Absatz 11 des Wertpapierhandelsgesetzes zum
Handel zugelassen oder festverzinsliche
Wertpapiere sind, soweit diese einen Betrag von
funf Prozent des Wertes des Sondervermogens
nicht Gberschreiten, und zusatzlich

f)  Aktien von REIT-Aktiengesellschaften oder
vergleichbare Anteile auslandischer juristischer
Personen, die an einem der in § 193 Absatz 1
Nummer 1 und 2 KAGB bezeichneten Markte
zugelassen oder in diesen einbezogen sind,
soweit der Wert dieser Aktien oder Anteile
einen Betrag von finf Prozent des Wertes des
Sondervermdgens nicht Uberschreitet und die in
Artikel 2 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG
genannten Kriterien erfdllt sind.

g) Die Hohe der Beteiligung an einer
Kapitalgesellschaft muss unter 10 Prozent des
Kapitals des jeweiligen Unternehmens liegen;
dies gilt nicht fur Beteiligungen an Immobilien-
Gesellschaften.

Der Teil des Sondervermégens, der in
Bankguthaben gehalten werden darf, wird in den
Besonderen Anlagebedingungen festgelegt. Die
Gesellschaft darf nur bis zu 20 Prozent des Wertes
des Sondervermdgens in Bankguthaben bei je



einem Kreditinstitut anlegen.

Im Einzelfall durfen Wertpapiere im Sinne des § 193
KAGB und Geldmarktinstrumente einschlieBlich der
in Pension genommenen Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente desselben Emittenten Gber
den Wertanteil von funf Prozent hinaus bis zu zehn
Prozent des Wertes des Sondervermégens
erworben werden; dabei darf der Gesamtwert der
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser
Emittenten 40 Prozent des Wertes des
Sondervermdgens nicht Ubersteigen.

Die Emittenten von Wertpapieren und
Geldmarktinstrumenten sind auch dann im Rahmen
der in Satz 1 genannten Grenzen zu
berlcksichtigen, wenn die von diesen emittierten
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mittelbar
Uber andere im Sondervermdgen enthaltenen
Wertpapiere, die an deren Wertentwicklung
gekoppelt sind, erworben werden.

Bei ein und derselben Einrichtung durfen nur bis zu
20 Prozent des Wertes des Sondervermdgens in
eine Kombination angelegt werden

- von durch diese Einrichtung begebene
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente,

- von Einlagen bei dieser Einrichtung,

- von Anrechnungsbetragen fur das
Kontrahentenrisiko der mit dieser Einrichtung
eingegangenen Geschéfte.

Fur die in Absatz 6 genannten Emittenten und
Garantiegeber gilt Satz 1 mit der MaBgabe, dass
eine Kombination der genannten
Vermdgensgegenstande und Anrechnungsbetrage
35 Prozent des Wertes des Sondervermdgens nicht
Ubersteigen darf. Die jeweiligen Einzelobergrenzen
bleiben unberihrt.

Die Gesellschaft darf in solche
Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente,
die vom Bund, einem Land, der Europdischen
Union, einem Mitgliedstaat der Europaischen Union
oder seinen Gebietskdrperschaften, einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens Uber den
Europaischen Wirtschaftsraum, einem Drittstaat
oder von einer internationalen Organisation, der
mindestens ein Mitgliedstaat der Europaischen
Union angehort, ausgegeben oder garantiert
worden sind, jeweils bis zu 35 Prozent des Wertes
des Sondervermédgens anlegen. In Pfandbriefen und
Kommunalschuldverschreibungen sowie
Schuldverschreibungen, die von Kreditinstituten mit
Sitz in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union
oder in einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum ausgegeben worden sind, darf die
Gesellschaft jeweils bis zu 25 Prozent des Wertes
des Sondervermdgens anlegen, wenn die
Kreditinstitute auf Grund gesetzlicher Vorschriften
zum Schutz der Inhaber dieser
Schuldverschreibungen einer besonderen
offentlichen Aufsicht unterliegen und die mit der
Ausgabe der Schuldverschreibungen
aufgenommenen Mittel nach den gesetzlichen
Vorschriften in Vermogenswerten angelegt werden,
die wahrend der gesamten Laufzeit der
Schuldverschreibungen die sich aus ihnen
ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken

und die bei einem Ausfall des Emittenten vorrangig
fur die fallig werdenden Riickzahlungen und die
Zahlung der Zinsen bestimmt sind.

Die Gesellschaft darf in Anteilen an
Investmentvermdgen nach MaBgabe des Absatzes 2
Buchstabe d) anlegen, wenn im Hinblick auf solche
Anteile folgende Voraussetzungen erfullt sind:

a) Der OGAW, der AIF oder der Verwalter des AlF,
an dem die Anteile erworben werden,
unterliegt in seinem Sitzstaat der Aufsicht Gber
Vermogen zur gemeinschaftlichen
Kapitalanlage. Der Geschaftszweck des
jeweiligen Investmentvermogens ist auf die
Kapitalanlage gemaf einer festgelegten
Anlagestrategie im Rahmen einer kollektiven
Vermdgensverwaltung mittels der bei ihm
eingelegten Mittel beschrankt; eine operative
Tatigkeit, und eine aktive unternehmerische
Bewirtschaftung der gehaltenen
Vermdgensgegenstande ist ausgeschlossen.
Eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung
ist bei Beteiligungen an Immobilien-
Gesellschaften im Sinne des § 1 Absatz 19
Nummer 22 KAGB nicht schadlich.

b) Die Anleger kénnen grundsatzlich jederzeit das
Recht zur Ruckgabe ihrer Anteile austiben.

¢) Das jeweilige Investmentvermogen wird
unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz
der Risikomischung angelegt.

d) Die Vermodgensanlage der jeweiligen
Investmentvermdgen erfolgt zu mindestens 90
Prozent in die folgenden
Vermdgensgegenstande:

aa) Wertpapiere im Sinne des § 193 KAGB,
bb) Geldmarktinstrumente,
cc) Bankguthaben.

e) Die Hohe der Beteiligung an einer
Kapitalgesellschaft muss unter 10 Prozent des
Kapitals des jeweiligen Unternehmens liegen;
dies gilt nicht fur Beteiligungen an Immobilien-
Gesellschaften.

f)  Ein Kredit darf nur kurzfristig und nur bis zur
Hohe von 10 Prozent des Wertes des jeweiligen
Investmentvermdgens aufgenommen werden.

Die Grenze in Absatz 6 Satz 1 darf fur Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten
nach MaBgabe von § 208 KAGB Uberschritten
werden, sofern die Besonderen Anlagebedingungen
dies unter Angabe der Emittenten vorsehen. In
diesen Fallen mussen die fur Rechnung des
Sondervermégens gehaltenen Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente aus mindestens sechs
verschiedenen Emissionen stammen, wobei nicht
mehr als 30 Prozent des Wertes des
Sondervermdgens in einer Emission gehalten
werden durfen.

Die Gesellschaft hat einen Betrag, der mindestens
funf Prozent des Wertes des Sondervermogens
entspricht, taglich fur die Ricknahme von Anteilen
verfligbar zu halten.



§ 7 Wertpapier-Darlehen

1.

Sofern die Besonderen Anlagebedingungen nichts
anderes vorsehen, darf die Gesellschaft far
Rechnung des Sondervermdgens einem Wertpapier-
Darlehensnehmer gegen ein marktgerechtes Entgelt
nach Ubertragung ausreichender Sicherheiten
gemal § 200 Absatz 2 KAGB ein jederzeit
kindbares Wertpapier-Darlehen gewahren. Der
Kurswert der zu Ubertragenden Wertpapiere darf
zusammen mit dem Kurswert der fiir Rechnung des
Sondervermdgens demselben Wertpapier-
Darlehensnehmer einschlieBlich
konzernangehoriger Unternehmen im Sinne des §
290 Handelsgesetzbuch (,HGB") bereits als
Wertpapier-Darlehen Ubertragenen Wertpapiere 10
Prozent des Wertes des Sondervermdgens nicht
Ubersteigen.

Wird die Sicherheit fur die Gbertragenen
Wertpapiere vom Wertpapier-Darlehensnehmer in
Guthaben erbracht, muss das Guthaben auf
Sperrkonten gemafB § 200 Absatz 2 Satz 3 Nummer
1 KAGB unterhalten werden. Alternativ darf die
Gesellschaft von der Moglichkeit Gebrauch
machen, diese Guthaben in der Wahrung des
Guthabens in folgende Vermogensgegenstande
anzulegen:

a) in Schuldverschreibungen, die eine hohe
Qualitat aufweisen und die vom Bund, von
einem Land, der Europaischen Union, einem
Mitgliedstaat der Europdischen Union oder
seinen Gebietskorperschaften, einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens Uber den
Europaischen Wirtschaftsraum oder einem
Drittstaat ausgegeben worden sind,

b) in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur
entsprechend von der Bundesanstalt auf
Grundlage von § 4 Absatz 2 KAGB erlassenen
Richtlinien oder

c) im Wege eines umgekehrten
Pensionsgeschaftes mit einem Kreditinstitut, das
die jederzeitige Ruckforderung des
aufgelaufenen Guthabens gewahrleistet.

Die Ertrage aus der Anlage der Sicherheiten stehen
dem Sondervermdgen zu.

Die Gesellschaft kann sich auch eines von einer
Wertpapiersammelbank organisierten Systems zur
Vermittlung und Abwicklung der Wertpapier-
Darlehen bedienen, welche von den Anforderungen
des § 200 Absatz 1 Satz 3 KAGB abweicht, wenn
von dem jederzeitigen Kiindigungsrecht nach
Absatz 1 nicht abgewichen wird.

§ 8 Wertpapier-Pensionsgeschafte

1.

Sofern die Besonderen Anlagebedingungen nichts
anderes vorsehen, darf die Gesellschaft fur
Rechnung des Sondervermdégens jederzeit kiindbare
Wertpapier-Pensionsgeschafte im Sinne von § 340b
Absatz 2 HGB gegen Entgelt mit Kreditinstituten
oder Finanzdienstleistungsinstituten auf der
Grundlage standardisierter Rahmenvertrage
abschlieBen.

2. Die Wertpapier-Pensionsgeschafte mussen

Wertpapiere zum Gegenstand haben, die nach den

Anlagebedingungen fur das Sondervermogen
erworben werden durfen.

3. Die Pensionsgeschafte durfen hochstens eine

Laufzeit von zwolf Monaten haben.

§ 9 Kreditaufnahme und Belastung von
Immobilien

1.

Soweit die ,,Besonderen Anlagebedingungen”
keinen niedrigeren Prozentsatz vorsehen, darf die
Gesellschaft fur gemeinschaftliche Rechnung der
Anleger Kredite bis zur H6he von 30 Prozent der
Verkehrswerte der im Sondervermdgen befindlichen
Immobilien aufnehmen und halten, wenn die
Grenze nach § 260 Absatz 3 Nummer 3 KAGB nicht
Uberschritten wird. Dartber hinaus darf die
Gesellschaft fur gemeinschaftliche Rechnung der
Anleger kurzfristige Kredite bis zur Hhe von 10
Prozent des Wertes des Sondervermdgens
aufnehmen. Hierbei sind Betrage, die die
Gesellschaft als Pensionsgeber im Rahmen eines
Pensionsgeschaftes erhalten hat, anzurechnen. Eine
Kreditaufnahme darf nur erfolgen, wenn die
Bedingungen marktublich sind und die
Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt.

Die Gesellschaft darf zum Sondervermdgen
gehoérende Vermdgensgegenstande nach § 231
Absatz 1 KAGB belasten sowie Forderungen aus
Rechtsverhéltnissen, die sich auf
Vermogensgegenstande nach § 231 Absatz 1
KAGB beziehen, abtreten und belasten
(Belastungen), wenn dies mit einer
ordnungsgemaBen Wirtschaftsfihrung vereinbar ist
und die Verwahrstelle den Belastungen zustimmt,
weil sie die daflr vorgesehenen Bedingungen fiir
marktUblich erachtet. Sie darf auch mit dem Erwerb
von Vermdgensgegenstanden nach § 231 Absatz 1
KAGB im Zusammenhang stehende Belastungen
Ubernehmen. Soweit die Besonderen
Anlagebedingungen keinen niedrigeren Prozentsatz
vorsehen, dirfen die jeweiligen Belastungen
insgesamt 30 Prozent des Verkehrswertes aller im
Sondervermogen befindlichen Immobilien nicht
Uberschreiten. Erbbauzinsen bleiben
unberlcksichtigt.

§ 10 Verschmelzung

1.

Die Gesellschaft darf nach MaBgabe der §§ 181 bis
191 KAGB

a) samtliche Vermogensgegenstande und
Verbindlichkeiten dieses Sondervermégens auf
ein anderes bestehendes oder ein neues,
dadurch gegriindetes inlandisches Immobilien-
Sondervermdgen Ubertragen;

b) samtliche Vermdgensgegenstéande und
Verbindlichkeiten eines anderen inlandischen
Immobilien-Sondervermdégens in dieses
Sondervermdgen aufnehmen.

Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung der
Bundesanstalt.

Die Einzelheiten des Verfahrens ergeben sich aus
den §8§ 182 bis 191 KAGB.



§ 11 Anteile

1.

Die in einer Sammelurkunde zu verbriefenden
Anteilscheine lauten auf den Inhaber oder werden
als elektronische Anteilscheine begeben.

Die Anteile kdnnen verschiedene
Ausgestaltungsmerkmale, insbesondere hinsichtlich
der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlages,
des Ricknahmeabschlages, der Wahrung des
Anteilwertes, der Verwaltungsvergitung, der
Mindestanlagesumme oder einer Kombination
dieser Merkmale (Anteilklassen) haben. Die
Einzelheiten sind in den Besonderen
Anlagebedingungen festgelegt.

Die Anteile sind Ubertragbar, soweit die Besonderen
Anlagebedingungen nichts anderes regeln. Mit der
Ubertragung eines Anteils gehen die in ihm
verbrieften Rechte Uber. Der Gesellschaft
gegeniber gilt in jedem Falle der Inhaber des
Anteils als der Berechtigte.

Die Rechte der Anleger bzw. die Rechte der Anleger
einer Anteilklasse werden in einer Sammelurkunde
verbrieft oder als elektronische Anteilscheine
begeben. Sie tragt mindestens die handschriftlichen
oder vervielfaltigten Unterschriften der Gesellschaft
und der Verwahrstelle. Der Anspruch auf
Einzelverbriefung ist ausgeschlossen.

§ 12 Ausgabe und Riicknahme von Anteilen,
Riicknahmeaussetzung

1.

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist
grundsatzlich nicht beschrankt. Soweit die
Besonderen Anlagebedingungen nichts anderes
vorsehen, erfolgt die Anteilausgabe borsentaglich;
das Nahere regelt der Verkaufsprospekt. Die
Gesellschaft behalt sich vor, die Ausgabe von
Anteilen voribergehend oder vollstandig
einzustellen.

Die Anteile kdnnen bei der Gesellschaft, der
Verwabhrstelle oder durch Vermittlung Dritter
erworben werden. Die Besonderen
Anlagebedingungen kénnen vorsehen, dass Anteile
nur von bestimmten Anlegern erworben oder
gehalten werden ddirfen.

Die Riickgabe von Anteilen, welche Anleger nach
dem 21. Juli 2013 erworben haben, ist
ausschlieBlich nach MaBgabe von Satz 2 méglich.
Anteilrickgaben sind erst nach Ablauf einer
Mindesthaltefrist von 24 Monaten und unter
Einhaltung einer Rickgabefrist von 12 Monaten
durch eine unwiderrufliche Riickgabeerklarung
gegeniber der depotfihrenden Stelle moglich. Der
Anleger hat seiner depotfiihrenden Stelle fur
mindestens 24 durchgehende Monate unmittelbar
vor dem verlangten Ricknahmetermin einen
Anteilbestand nachzuweisen, der mindestens
seinem Ricknahmeverlangen entspricht. Die
Anteile, auf die sich die Erkldrung bezieht, sind bis
zur tatsachlichen Ruickgabe von der
depotfuhrenden Stelle zu sperren. Die Rickgabe
von Anteilen, die Anleger vor dem 22. Juli 2013
erworben haben, ist weiterhin nach MaBgabe der
Bestimmungen in Absatz 4 und 5 méglich.

Vorbehaltlich des Absatzes 5 kénnen die Anleger
von der Gesellschaft jederzeit die Rticknahme der

Anteile zum nachstfolgenden Ricknahmetermin
verlangen, soweit die Anteilricknahme 30.000 Euro
pro Kalenderhalbjahr fir einen Anleger nicht
Ubersteigt. Bei Anteilrickgaben nach Satz 1 hat der
Anleger gegenuber seiner depotfiihrenden Stelle
eine Erkldrung abzugeben, dass der Wert der von
ihm zurtickgegebenen Anteile insgesamt 30.000
Euro nicht Ubersteigt und keine weiteren
Verfiigungen Uber Anteile am betreffenden
Immobilien-Sondervermégen im selben
Kalenderhalbjahr vorliegen.

. Anteilriickgaben sind, soweit sie 30.000 Euro pro

Kalenderhalbjahr flr einen Anleger Ubersteigen,
erst nach Ablauf einer Mindesthaltefrist von 24
Monaten und unter Einhaltung einer Riickgabefrist
von 12 Monaten durch eine unwiderrufliche
Ruckgabeerklarung gegentber der depotfihrenden
Stelle moglich. Der Anleger hat seiner
depotfiihrenden Stelle fir mindestens 24
durchgehende Monate unmittelbar vor dem
verlangten Ricknahmetermin einen Anteilbestand
nachzuweisen, der mindestens seinem
Rucknahmeverlangen entspricht. Die Anteile, auf
die sich die Erklarung bezieht, sind bis zur
tatsachlichen Ruickgabe von der depotfihrenden
Stelle zu sperren.

. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum

jeweils geltenden Ruicknahmepreis fir Rechnung
des Sondervermégens zurlickzunehmen.
Rucknahmestelle ist die Verwahrstelle.

. Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die

Ricknahme der Anteile auszusetzen, wenn
auBergewohnliche Umstande vorliegen, die eine
Aussetzung unter Berlicksichtigung der Interessen
der Anleger erforderlich erscheinen lassen (§ 98
Absatz 2 KAGB).

. Insbesondere bleibt der Gesellschaft vorbehalten,

die Ricknahme der Anteile aus Liquiditatsgrinden
zum Schutze der Anleger befristet zu verweigern
und auszusetzen (§ 257 KAGB), wenn die
Bankguthaben und die Erlése aus Verkaufen der
gehaltenen Geldmarktinstrumente,
Investmentanteile und Wertpapiere zur Zahlung des
Rucknahmepreises und zur Sicherstellung einer
ordnungsgemaBen laufenden Bewirtschaftung nicht
ausreichen oder nicht sogleich zur Verfigung
stehen. Zur Beschaffung der fur die Rticknahme der
Anteile notwendigen Mittel hat die Gesellschaft
Vermogensgegenstande des Sondervermdgens zu
angemessenen Bedingungen zu verauBern. Reichen
die liquiden Mittel gemaB § 253 Absatz 1 KAGB
zwolf Monate nach der Aussetzung der Riicknahme
gemaB Satz 1 nicht aus, so hat die Gesellschaft die
Rucknahme weiterhin zu verweigern und durch
VerduBerung von Vermdgensgegenstanden des
Sondervermdgens weitere liquide Mittel zu
beschaffen. Der VerduBerungserlos kann
abweichend von § 260 Absatz 1 Satz 1 KAGB den
dort genannten Wert um bis zu 10 Prozent
unterschreiten. Reichen die liquiden Mittel gemal3 §
253 Absatz 1 KAGB auch 24 Monate nach der
Aussetzung der Ricknahme gemaB Satz 1 nicht
aus, hat die Gesellschaft die Riicknahme der Anteile
weiterhin zu verweigern und durch VerauBerung
von Vermodgensgegenstanden des
Sondervermdgens weitere liquide Mittel zu
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beschaffen. Der VerduBerungserlés kann
abweichend von § 260 Absatz 1 Satz 1 KAGB den
dort genannten Wert um bis zu 20 Prozent
unterschreiten. 36 Monate nach der Aussetzung
der Ruicknahme gemaB Satz 1 kann jeder Anleger
verlangen, dass ihm gegen Riickgabe des Anteils
sein Anteil am Sondervermdgen aus diesem
ausgezahlt wird. Reichen auch 36 Monate nach der
Aussetzung der Riicknahme die Bankguthaben und
die liquiden Mittel nicht aus, so erlischt das Recht
der Gesellschaft, das Sondervermdgen zu
verwalten; dies gilt auch, wenn die Gesellschaft
zum dritten Mal binnen funf Jahren die Ricknahme
von Anteilen aussetzt. Ein erneuter Fristlauf nach
den Satzen 1 bis 7 kommt nicht in Betracht, wenn
die Gesellschaft die Anteilrlicknahme binnen drei
Monaten erneut aussetzt.

. Die Gesellschaft hat die Anleger durch eine
Bekanntmachung im Bundesanzeiger und dartber
hinaus in einer hinreichend verbreiteten
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den in dem
Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen
Informationsmedien Uber die Aussetzung gemaR
Absatz 7 und Absatz 8 und die Wiederaufnahme
der Rucknahme der Anteile zu unterrichten. Die
Anleger sind Uber die Aussetzung und
Wiederaufnahme der Riicknahme der Anteile
unverziglich nach der Bekanntmachung im
Bundesanzeiger mittels eines dauerhaften
Datentragers zu unterrichten. Bei der
Wiederaufnahme der Riicknahme von Anteilen sind
die neuen Ausgabe- und Riicknahmepreise im
Bundesanzeiger und in einer hinreichend
verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in
den im Verkaufsprospekt bezeichneten
elektronischen Informationsmedien zu
veroffentlichen.

10. Die Anleger kédnnen durch Mehrheitsbeschluss

gemaB § 259 Absatz 2 KAGB in die VerauBerung
bestimmter Immobilien einwilligen, auch wenn
diese VerauBerung nicht zu angemessenen
Bedingungen erfolgt. Die Einwilligung ist
unwiderruflich; sie verpflichtet die Gesellschaft nicht
zur VerauBerung. Die Abstimmung soll ohne
Versammlung der Anleger durchgefiihrt werden,
wenn nicht auBergewodhnliche Umstdande eine
Versammlung zum Zweck der Information der
Anleger erforderlich machen. An der Abstimmung
nimmt jeder Anleger nach MaBgabe des
rechnerischen Anteils seiner Beteiligung am
Fondsvermdgen teil. Die Anleger entscheiden mit
der einfachen Mehrheit der an der Abstimmung
teilnehmenden Stimmrechte. Ein Beschluss der
Anleger ist nur wirksam, wenn mindestens 30
Prozent der Stimmrechte bei der Beschlussfassung
vertreten waren. Die Aufforderung zur Abstimmung
oder die Einberufung der Anlegerversammiung
sowie der Beschluss der Anleger sind im
Bundesanzeiger und dariber hinaus in den im
Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen
Informationsmedien bekannt zu machen. Eine
einberufene Anlegerversammlung bleibt von der
Wiederaufnahme der Anteilriicknahme unberthrt.

§ 13 Ausgabe- und Riicknahmepreis

1. Zur Errechnung des Ausgabe- und
Rucknahmepreises der Anteile werden die
Verkehrswerte der zum Sondervermdgen
gehdrenden Vermogensgegenstdnde abzlglich der
aufgenommenen Kredite und sonstigen
Verbindlichkeiten und Ruckstellungen
(Nettoinventarwert) ermittelt und durch die Zahl der
umlaufenden Anteile geteilt (, Anteilwert”). Werden
gemaB § 11 Absatz 2 unterschiedliche Anteilklassen
fur das Sondervermdgen eingefihrt, ist der
Anteilwert sowie der Ausgabe- und
Rucknahmepreis fur jede Anteilklasse gesondert zu
ermitteln. Die Bewertung der
Vermdgensgegenstande erfolgt gemal den
Grundséatzen fur die Kurs- und Preisfeststellung, die
im KAGB und der Kapitalanlage-
Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung
(KARBV) genannt sind.

2. Bei Festsetzung des Ausgabepreises kann dem
Anteilwert zur Abgeltung der Ausgabekosten ein
Ausgabeaufschlag hinzugerechnet werden. AuBer
dem Ausgabeaufschlag werden von der
Gesellschaft weitere Betrage von den Zahlungen
des Anteilerwerbers zur Deckung von Kosten nur
dann verwendet, wenn dies die Besonderen
Anlagebedingungen vorsehen.

3. Der Rucknahmepreis ist der vorbehaltlich eines
Rucknahmeabschlages nach Absatz 1 ermittelte
Anteilwert. Soweit in den Besonderen
Anlagebedingungen ein Ricknahmeabschlag
vorgesehen ist, zahlt die Verwahrstelle den
Anteilwert abziglich des Riicknahmeabschlages an
den Anleger und den Riicknahmeabschlag an die
Gesellschaft aus. Die Einzelheiten sind in den
Besonderen Anlagebedingungen festgelegt.

4. Der Abrechnungsstichtag fur Anteilabrufe und
Rucknahmeauftrage ist spatestens der auf den
Eingang des Anteilabrufs bzw. Riicknahmeauftrages
folgende Wertermittlungstag. Soweit die Haltefrist
und die Kindigungsfrist gemaB § 12 Absatz 5 zur
Anwendung kommen, ist der Abrechnungsstichtag
spatestens der auf den Ablauf der Haltefrist und der
Kiandigungsfrist folgende Wertermittlungstag.

5. Die Ausgabe- und Ricknahmepreise werden
borsentaglich ermittelt. Soweit in den Besonderen
Anlagebedingungen nichts weiteres bestimmt ist,
kénnen die Gesellschaft und die Verwahrstelle an
gesetzlichen Feiertagen, die Borsentage sind, sowie
am 24. und 31. Dezember jeden Jahres von einer
Ermittlung des Wertes absehen; das Nahere regelt
der Verkaufsprospekt.

§ 14 Kosten

In den Besonderen Anlagebedingungen werden die
Aufwendungen und die der Gesellschaft, der
Verwahrstelle und Dritten zustehenden Vergutungen,
die dem Sondervermogen belastet werden kénnen,
genannt. Flr Vergltungen im Sinne von Satz 1 ist in
den Besonderen Anlagebedingungen dartber hinaus
anzugeben, nach welcher Methode, in welcher Hohe
und auf Grund welcher Berechnung sie zu leisten sind.
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§ 15 Rechnungslegung

1.

Spatestens sechs Monate nach Ablauf des
Geschéftsjahres des Sondervermdgens macht die
Gesellschaft einen Jahresbericht einschlieBlich
Ertrags- und Aufwandsrechnung gemal3 §§ 101,
247 KAGB bekannt.

Spatestens zwei Monate nach der Mitte des
Geschéftsjahres macht die Gesellschaft einen
Halbjahresbericht gemal § 103 KAGB bekannt.

Wird das Recht zur Verwaltung des
Sondervermogens wahrend des Geschaftsjahres auf
eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft
Ubertragen oder das Sondervermégen wahrend des
Geschéftsjahres auf ein anderes inlandisches
Immobilien-Sondervermdgen verschmolzen, so hat
die Gesellschaft auf den Ubertragungsstichtag
einen Zwischenbericht zu erstellen, der den
Anforderungen an einen Jahresbericht gemafi
Absatz 1 entspricht.

Wird das Sondervermdgen abgewickelt, hat die
Verwahrstelle jahrlich sowie auf den Tag, an dem
die Abwicklung beendet ist, einen
Abwicklungsbericht zu erstellen, der den
Anforderungen an einen Jahresbericht gemaB
Absatz 1 entspricht.

Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der
Verwahrstelle und weiteren Stellen, die im
Verkaufsprospekt und in den wesentlichen
Anlegerinformationen anzugeben sind, erhaltlich;
sie werden ferner im Bundesanzeiger bekannt
gemacht.

§ 16 Kiindigung und Abwicklung des
Sondervermoégens

1.

Die Gesellschaft kann die Verwaltung des
Sondervermdgens mit einer Frist von mindestens
sechs Monaten durch Bekanntmachung im
Bundesanzeiger und dariber hinaus im
Jahresbericht oder Halbjahresbericht kiindigen. Die
Anleger sind Uber eine nach Satz 1 bekannt
gemachte Kundigung mittels eines dauerhaften
Datentragers unverzlglich zu unterrichten. Nach
Erklarung der Kiindigung und bis zu ihrem
Wirksamwerden dirfen keine Anteile mehr
ausgegeben oder zurickgenommen werden. Die
Gesellschaft ist nach Erklarung der Kiindigung und
bis zu ihrem Wirksamwerden berechtigt und
verpflichtet, samtliche Immobilien des
Sondervermdgens in Abstimmung mit der
Verwahrstelle zu angemessenen Bedingungen oder
mit Einwilligung der Anleger gemaB § 12 Absatz 10
zu verauBern. Sofern die VerauBerungserlése nicht
zur Sicherstellung einer ordnungsgemaBen
laufenden Bewirtschaftung bendtigt werden und
soweit nicht Gewahrleistungszusagen aus den
VerduBerungsgeschaften oder zu erwartende
Auseinandersetzungskosten den Einbehalt im
Sondervermogen erforderlich machen, ist den
Anlegern in Abstimmung mit der Verwahrstelle
halbjahrlich ein Abschlag auszuzahlen.

Die Gesellschaft behalt sich vor, die Verwaltung des
Sondervermdgens auch dann zu kiindigen, wenn

das Sondervermogen nach Ablauf von vier Jahren
seit seiner Bildung einen Nettoinventarwert von 150
Millionen Euro unterschreitet.

Mit dem Wirksamwerden der Kiindigung erlischt
das Recht der Gesellschaft, das Sondervermdgen zu
verwalten. Mit dem Verlust des Verwaltungsrechts
geht das Sondervermdgen auf die Verwahrstelle
Uber, die es abzuwickeln und den Liquidationserlos
an die Anleger zu verteilen hat. Fir die Zeit der
Abwicklung hat die Verwahrstelle einen Anspruch
auf VergUtung ihrer Abwicklungstatigkeit sowie auf
Ersatz ihrer Aufwendungen, die fir die Abwicklung
erforderlich sind.

Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr
Verwaltungsrecht nach MaBgabe des § 99 KAGB
erlischt, einen Auflésungsbericht zu erstellen, der
den Anforderungen an einen Jahresbericht nach §
15 Absatz 1 entspricht.

§ 17 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft
und der Verwahrstelle

1.

Die Gesellschaft kann das Sondervermégen auf eine
andere Kapitalverwaltungsgesellschaft Ubertragen.
Die Ubertragung bedarf der vorherigen
Genehmigung durch die Bundesanstalt.

Die genehmigte Ubertragung wird im
Bundesanzeiger und dartber hinaus im
Jahresbericht oder Halbjahresbericht sowie in den
im Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen
Informationsmedien bekannt gemacht. Die
Ubertragung wird frihestens drei Monate nach
ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger wirksam.

Die Gesellschaft kann die Verwahrstelle fur das
Sondervermogen wechseln. Der Wechsel bedarf der
Genehmigung der Bundesanstalt.

§ 18 Anderungen der Anlagebedingungen

1.

Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen
andern.

Anderungen der Anlagebedingungen einschlieBlich
des Anhanges zu den Besonderen
Anlagebedingungen bedurfen der vorherigen
Genehmigung durch die Bundesanstalt.

Samtliche vorgesehenen Anderungen werden im
Bundesanzeiger und dardber hinaus in einer
hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder
Tageszeitung oder in den im Verkaufsprospekt
bezeichneten elektronischen Informationsmedien
bekannt gemacht. In einer Vertffentlichung nach
Satz 1 ist auf die vorgesehenen Anderungen und ihr
In-Kraft-Treten hinzuweisen Im Fall von
anlegerbenachteiligenden Kostenanderungen im
Sinne des § 162 Absatz 2 Nummer 11 KAGB oder
anlegerbenachteiligenden Anderungen in Bezug auf
wesentliche Anlegerrechte sowie im Falle von
Anderungen der bisherigen Anlagegrundsétze des
Sondervermégens im Sinne des § 163 Absatz 3 Satz
1 KAGB sind den Anlegern zeitgleich mit der
Bekanntmachung nach Satz 1 die wesentlichen
Inhalte der vorgesehenen Anderungen der
Anlagebedingungen und ihre Hintergriinde in einer
verstandlichen Art und Weise mittels eines
dauerhaften Datentragers zu Gbermitteln. Im Falle
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von Anderungen der bisherigen Anlagegrundsatze
sind die Anleger zusatzlich Uber ihre Rechte nach §
163 Absatz 3 KAGB zu informieren.

4. Die Anderungen treten friihestens am Tag nach
ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft,
im Falle von Anderungen der Kosten und der
Anlagegrundsatze des Sondervermdgens jedoch
nicht vor Ablauf von vier Wochen nach der
entsprechenden Bekanntmachung.

§ 19 Erfillungsort
Erfullungsort ist der Sitz der Gesellschaft.

§ 20 Streitbeilegungsverfahren

Bei Streitigkeiten, an denen Verbraucher beteiligt sind,
kénnen sich die Beteiligten an die behérdliche
Verbraucherschlichtungsstelle bei der Bundesanstalt fur
Finanzdienstleistungsaufsicht (Schlichtungsstelle bei der
BaFin, Graurheindorfer StraBe 108, 53117 Bonn,
www.bafin.de/schlichtungsstelle) wenden. Die
Europdische Kommission hat unter
WWww.ec.europa.eu/consumers/odr eine europaische
Online-Streitbeilegungsplattform eingerichtet.
Verbraucher kénnen diese fur die auBergerichtliche
Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kaufvertragen
oder Online-Dienstleistungsvertrdgen nutzen. Die E-
Mail-Adresse der Gesellschaft lautet:
clientservice@ubs.com
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Besondere Anlage-
bedingungen

zur Regelung des Rechtsverhaltnisses zwischen den
Anlegern und der

UBS Real Estate GmbH, Miinchen

(nachstehend , Gesellschaft” oder
.Kapitalverwaltungsgesellschaft” genannt)

flr das von der Gesellschaft verwaltete Immobilien-
Sondervermogen

UBS (D) Euroinvest Immobilien
(nachstehend ,Sondervermdgen” genannt).

Diese , Besonderen Anlagebedingungen” gelten nur in
Verbindung mit den fur das Sondervermogen
aufgestellten , Allgemeinen Anlagebedingungen”.
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Anlagegrundsatze und
Anlagegrenzen

§ 1 Immobilien

1.

Die Gesellschaft darf fiir das Sondervermégen folgende
Immobilien im gesetzlich zuldssigen Rahmen (§ 231 Absatz 1
KAGB) erwerben:

a) Mietwohngrundsticke, Geschaftsgrundsticke und
gemischt genutzte Grundstlcke;

b) Grundsttcke im Zustand der Bebauung bis zu 20 Prozent
des Wertes des Sondervermdgens;

C) unbebaute Grundstlicke, die fur eine alsbaldige eigene
Bebauung nach MaBgabe des Buchstaben a) bestimmt
und geeignet sind, bis zu 20 Prozent des Wertes des
Sondervermégens;

d) Erbbaurechte unter den Voraussetzungen der
Buchstaben a) bis ¢);

e) andere Grundstlcke und andere Erbbaurechte sowie
Rechte in Form des Wohnungseigentums, Teileigentums,
Wohnungserbbaurechts und Teilerbbaurechts bis zu 15
Prozent des Wertes des Sondervermdgens;

f)  NieBbrauchrechte an Grundstlicken nach MaBgabe des
Buchstaben a), die der Erfullung 6ffentlicher Aufgaben
dienen, bis zu 10 Prozent des Wertes des
Sondervermdgens.

Das Sondervermdgen muss Uberwiegend aus in
Vertragsstaaten des Abkommens Uber den Europdischen
Wirtschaftsraum und der Schweiz belegenen Vermégensge-
genstanden im Sinne von Absatz 1 bzw. Beteiligungen an
Immobilien-Gesellschaften mit entsprechenden Vermo-
gensgegenstanden bestehen.

Die Gesellschaft darf Vermégensgegenstande im Sinne von
Absatz 1 auBerhalb eines Vertragsstaates des Abkommens
Uber den Europaischen Wirtschaftsraum erwerben, wenn die
gesetzlichen Voraussetzungen des § 233 Absatz 1 KAGB
erfdllt sind. In einem Anhang, der Bestandteil dieser
Besonderen Anlagebedingungen ist, sind der betreffende
Staat und der Anteil am Wert des Sondervermdgens, der in
diesem Staat hochstens angelegt werden darf, anzugeben.

Bei der Berechnung des Wertes des Sondervermégens fur die
gesetzlichen und vertraglichen Anlagegrenzen gemal3 Absatz
1 Buchstaben b), ¢), e) und f) sowie Absatz 3 sind die
aufgenommenen Darlehen nicht abzuziehen.

Die Gesellschaft investiert fortlaufend mindestens 51 Prozent
des Wertes des Sondervermogens in auslandischen
Immobilien und Auslands-Immobiliengesellschaften im Sinne
von § 2 Abs. 9 InvStG, die in einem Mitgliedstaat der
Europaischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens Uber den Europdischen Wirtschaftsraum oder in
Landern, die kein Vertragsstaat des Abkommens Gber den
Europaischen Wirtschaftsraum sind, belegen sind.

. Die Immobilien sollen auch unter Berlcksichtigung der von

der Gesellschaft fir das Sondervermégen beworbenen
6kologischen Merkmale gemaB Artikel 8 der ,,Verordnung
(EU) 2019/2088 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 27. November 2019 Uber nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungs-

sektor” (, Offenlegungsverordnung”) ausgewahlt und
bewirtschaftet werden. Nahere Angaben hierzu enthalt der
Verkaufsprospekt.

§ 2 Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften

1.

Die Gesellschaft darf im gesetzlich zuldssigen Rahmen
(8§ 234 bis 242 KAGB) Beteiligungen an Immobilien-



Gesellschaften erwerben, deren Unternehmensgegenstand
im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung auf Tatigkeiten
beschrankt ist, welche die Gesellschaft fur das
Sondervermdgen auslben darf. Die Immobilien-Gesellschaft
darf nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur
Vermogensgegenstande im Sinne von § 1 mit Ausnahme
von NieBbrauchrechten nach MaB3gabe von § 1 Absatz 1
Buchstabe f) sowie die zur Bewirtschaftung der
Vermogensgegenstande erforderlichen Gegenstande oder
Beteiligungen an anderen Immobilien-Gesellschaften
erwerben. Die Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
sind bei den Anlagebeschrankungen nach § 1 und bei der
Berechnung der dabei geltenden gesetzlichen Grenzen zu
beriicksichtigen.

Soweit einer Immobilien-Gesellschaft ein Darlehen gemaR
§ 4 Absatz 4 Satz 3 der Allgemeinen Anlagebedingungen
gewahrt wird, hat die Gesellschaft sicherzustellen, dass

a) die Darlehensbedingungen marktgerecht sind,
b)

¢) bei einer VerauBerung der Beteiligung die Rickzahlung
des Darlehens innerhalb von sechs Monaten nach
VerauBerung vereinbart ist,

das Darlehen ausreichend besichert ist,

d) die Summe der fir Rechnung des Sondervermégens
einer Immobilien-Gesellschaft insgesamt gewahrten
Darlehen 50 Prozent des Wertes der von der
Immobilien-Gesellschaft gehaltenen Immobilien nicht

Ubersteigt,

e) die Summe der fir Rechnung des Sondervermégens
den Immobilien-Gesellschaften insgesamt gewahrten
Darlehen 25 Prozent des Wertes des Sondervermdgens
nicht Ubersteigt. Bei der Berechnung der Grenze sind
die aufgenommenen Darlehen nicht abzuziehen.

Die Anlagegrenzen in Absatz 2 Buchstaben d) und e) gelten
nicht far Darlehen, die fir Rechnung des Sondervermégens
an Immobilien-Gesellschaften gewahrt werden, an denen
die Gesellschaft fur Rechnung des Sondervermdégens
unmittelbar oder mittelbar zu 100 Prozent des Kapitals und
der Stimmrechte beteiligt ist. Bei einer vollstandigen
VerduBerung der Beteiligung an einer Immobilien-
Gesellschaft, die selbst unmittelbar Grundstlcke halt oder
erwirbt, ist das Darlehen abweichend von Absatz 2
Buchstabe c) vor der VerauBerung zuriickzuzahlen. Bei
einer Verringerung der Beteiligung an einer Immobilien-
Gesellschaft, die selbst nicht unmittelbar Grundstticke halt
oder erwirbt, ist das Darlehen abweichend von Absatz 2
Buchstabe ) vor der Verringerung zurlickzuzahlen

§ 3 Belastung mit einem Erbbaurecht

1.

Die Gesellschaft darf Grundsticke des Sondervermégens im
Sinne des § 1 Absatz 1 Buchstaben a), b), ¢) und e) mit
Erbbaurechten belasten, sofern der Wert des GrundstUcks,
an dem ein Erbbaurecht bestellt werden soll, zusammen
mit dem Wert der Grundstticke, an denen bereits
Erbbaurechte bestellt wurden, 10 Prozent des Wertes des
Sondervermdgens nicht Gbersteigt. Bei der Berechnung des
Wertes des Sondervermogens sind die aufgenommenen
Darlehen nicht abzuziehen.

Diese Belastungen durfen nur erfolgen, wenn
unvorhersehbare Umstande die urspriinglich vorgesehene
Nutzung des Grundstlckes verhindern oder wenn dadurch
wirtschaftliche Nachteile fir das Sondervermégen
vermieden werden, oder wenn dadurch eine wirtschaftlich
sinnvolle Verwertung ermdglicht wird.

§4
1.

§5
Die

Hochstliquiditat

Bis zu 49 Prozent des Wertes des Sondervermégens dirfen
in Anlagen geméaB § 6 Absatz 2 der Allgemeinen
Anlagebedingungen gehalten werden (Hochstliquiditat). Bei
der Berechnung dieser Grenze sind folgende gebundene
Mittel abzuziehen:

- die zur Sicherstellung einer ordnungsgemaBen laufenden
Bewirtschaftung benétigten Mittel;

- die fur die nachste Ausschiittung vorgesehenen Mittel;

- die zur Erfullung von Verbindlichkeiten aus rechtswirksam
geschlossenen Grundsttickskaufvertragen, aus
Darlehensvertragen, die fur die bevorstehenden Anlagen in
bestimmten Immobilien und fir bestimmte
BaumaBnahmen erforderlich werden, sowie aus
Bauvertragen erforderlichen Mittel, sofern die
Verbindlichkeiten in den folgenden zwei Jahren féllig
werden.

Beim Abzug der gebundenen Mittel von der Hochstliquiditat
sind die in 8 1 Absatz 5 genannten steuerrechtlichen
Anlagebeschrankungen zu beachten.

Die Vermogensgegenstande des Sondervermdgens gemal
Absatz 1 kénnen auch auf Fremdwahrung lauten.

Wahrungsrisiko
far Rechnung des Sondervermégens gehaltenen

Vermdgensgegenstande dirfen nur insoweit einem
Wahrungsrisiko unterliegen, als der Wert der einem solchen
Risiko unterliegenden Vermogensgegenstande 30 Prozent des
Wertes des Sondervermdgens nicht Ubersteigt.

§6
Die

Wertpapiere offentlicher Emittenten
Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarkinstrumente

folgender Emittenten anlegen, jedoch jeweils nicht mehr als 35
Prozent des Wertes des Sondervermdégens:

¢ die Bundesrepublik Deutschland,

e die Bundeslander

Baden-Waurttemberg,
Bayern,

Berlin,

Brandenburg,
Bremen,

Hamburg,

Hessen,
Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz,
Saarland,

Sachsen,
Sachsen-Anhalt,
Schleswig-Holstein,
Tharingen.



§ 7 Derivate mit Absicherungszweck

1.

Die Gesellschaft kann im Rahmen der Verwaltung des
Sondervermogens Derivate einsetzen. Sie darf — der Art und
dem Umfang der eingesetzten Derivate entsprechend — zur
Ermittlung der Auslastung der nach § 197 Absatz 2 KAGB
festgesetzten Marktrisikogrenze fir den Einsatz von
Derivaten entweder den einfachen oder den qualifizierten
Ansatz im Sinne der Derivateverordnung (, DerivateV")
nutzen. Nahere Erlduterungen hierzu enthalt der
Verkaufsprospekt.

Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz nutzt, darf sie
regelmaBig nur Grundformen von Derivaten und
Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente oder
Kombinationen aus diesen Derivaten und
Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente sowie aus
Vermdgensgegenstanden, die gemal § 6 Absatz 2
Buchstaben b) bis f) der Allgemeinen Anlagebedingungen
und von Immobilien, die gemaB § 1 Absatz 1 erworben
werden durfen, sowie auf Zinssatze, Wechselkurse oder
Wahrungen im Sondervermdgen einsetzen. Komplexe
Derivate auf die vorgenannten Vermdgensgegenstande
durfen nur zu einem vernachlassigbaren Anteil eingesetzt
werden. Total Return Swaps dirfen nicht abgeschlossen
werden.

Grundformen von Derivaten sind:

a) Terminkontrakte auf Vermégensgegenstande gemaR
§ 6 Absatz 2 Buchstaben b) bis f) der Allgemeinen
Anlagebedingungen sowie auf Immobilien gemaB § 1
Absatz 1, Zinssatze, Wechselkurse oder Wahrungen;

b) Optionen oder Optionsscheine auf
Vermdgensgegenstande gemal § 6 Absatz 2
Buchstaben b) bis f) der Allgemeinen
Anlagebedingungen sowie auf Immobilien gemaB § 1
Absatz 1, Zinssatze, Wechselkurse oder Wahrungen
und auf Terminkontrakte nach Buchstabe a), wenn sie
die folgenden Eigenschaften aufweisen:

aa) eine Ausubung ist entweder wahrend der gesamten
Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit moglich und

bb) der Optionswert hangt zum Auslbungszeitpunkt
linear von der positiven oder negativen Differenz
zwischen Basispreis und Marktpreis des Basiswerts
ab und wird null, wenn die Differenz das andere
Vorzeichen hat;

C) Zinsswaps, Wahrungsswaps oder Zins-Wahrungsswaps;

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die in
Buchstabe b) unter Buchstaben aa) und bb)
beschriebenen Eigenschaften aufweisen (Swaptions);

e) Credit Default Swaps auf Vermdgensgegenstande
gemaB § 6 Absatz 2 Buchstaben b) bis f) der
Allgemeinen Anlagebedingungen sowie auf Immobilien
gemal § 1 Absatz 1, sofern sie ausschlieBlich und
nachvollziehbar der Absicherung des Kreditrisikos von
genau zuordenbaren Vermogensgegenstanden des
Sondervermogens dienen.

Der nach MaBgabe von § 16 DerivateV zu ermittelnde
Anrechnungsbetrag des Sondervermogens fir das
Marktrisiko darf zu keinem Zeitpunkt den Wert des
Sondervermdgens Ubersteigen.

Terminkontrakte, Optionen oder Optionsscheine auf
Investmentanteile gemaB § 6 Absatz 2 Buchstabe d) der
Allgemeinen Anlagebedingungen durfen nicht
abgeschlossen werden.

4. Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz nutzt, darf

sie — vorbehaltlich eines geeigneten
Risikomanagementsystems — in jegliche Derivate und
Finanzinstrumente mit derivativer Komponente oder
Kombinationen aus diesen Derivaten und
Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente investieren,
die von Vermogensgegenstanden, die gemaB § 6 Absatz 2
Buchstaben b) bis f) der Allgemeinen Anlagebedingungen
und von Immobilien, die gemal

§ 1 Absatz 1 erworben werden dirfen, oder von Zinssatzen,
Wechselkursen oder Wahrungen, abgeleitet sind. Hierzu
zahlen insbesondere Optionen, Finanzterminkontrakte und
Swaps sowie Kombinationen hieraus. Total Return Swaps
dirfen nicht abgeschlossen werden. Dabei darf der dem
Sondervermdgen zuzuordnende potenzielle Risikobetrag fiir
das Marktrisiko (,,Risikobetrag”) zu keinem Zeitpunkt das
Zweifache des potenziellen Risikobetrags fur das Marktrisiko
des zugehdrigen Vergleichsvermégens gemal § 9 DerivateV
Ubersteigen. Alternativ darf der Risikobetrag zu keinem
Zeitpunkt 20 Prozent des Wertes des Sondervermdgens
Ubersteigen.

Unter keinen Umstdnden darf die Gesellschaft bei diesen
Geschaften von den in den Anlagebedingungen oder in dem
Verkaufsprospekt genannten Anlagegrundsatzen und -
grenzen abweichen.

Die Gesellschaft wird Derivate nur zum Zwecke der
Absicherung einsetzen.

Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze beim Einsatz von
Derivaten darf die Gesellschaft nach § 6 DerivateV jederzeit
zwischen dem einfachen und dem qualifizierten Ansatz
wechseln. Der Wechsel bedarf nicht der Genehmigung durch
die Bundesanstalt, die Gesellschaft hat den Wechsel jedoch
unverziglich der Bundesanstalt anzuzeigen und im
nachstfolgenden Halbjahres- oder Jahresbericht bekannt zu
machen.

§ 8 Wertpapier-Darlehen und Wertpapier-
Pensionsgeschiafte

Wertpapier-Darlehen oder Wertpapier-Pensionsgeschafte
gemass den §87 und 8 der Allgemeinen Anlagebedingungen
werden nicht abgeschlossen.

§ 9 Anlageausschuss

Die Gesellschaft kann sich bei der Auswahl der fur das
Sondervermogen anzuschaffenden oder zu verduBernden
Vermogensgegenstande des Rates eines Anlageausschusses
bedienen.



Anteilklassen

§ 10 Anteilklassen

1.

Fur das Sondervermdgen kénnen im Sinne von § 11 Absatz 2
der Allgemeinen Anlagebedingungen verschiedene
Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich des
Ausgabeaufschlags, der Mindestanlagesumme sowie der
Verwaltungsvergltung oder einer Kombination dieser
Merkmale unterscheiden.

Die bestehenden Anteilklassen und deren jeweilige
Ausgestaltungsmerkmale werden sowohl in § 10, § 11 und
§ 13 als auch im Verkaufsprospekt und im Jahres- und
Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 werden fiir das
Sondervermdgen erstmals die folgenden Anteilklassen
gebildet:

[-Klasse
Q-Klasse
P-Klasse

Alle seit Auflegung des Sondervermdgens bis zum

31. Dezember 2018 ausgegebenen Anteile sind ab dem

1. Januar 2019 solche der Anteilklasse I. Der Erwerb von
Anteilen der Anteilklasse | ist insbesondere an die im
Verkaufsprospekt sowie im Jahres- und Halbjahresbericht
genannte Mindestanlagesumme (je Anleger) gebunden. Die
Bildung weiterer Anteilklassen ist jederzeit zuldssig und liegt
im Ermessen der Gesellschaft.

Der Anteilwert wird fir jede Anteilklasse gesondert
errechnet, indem die Kosten der Auflegung neuer
Anteilklassen, die Ausschittungen (einschlieBlich der aus
dem Fondsvermégen ggf. abzufUhrenden Steuern) sowie die
Verwaltungsvergtung, die auf eine bestimmte Anteilklasse
entfallen, ggf. einschlieBlich Ertragsausgleich, ausschlieBlich
dieser Anteilklasse zugeordnet werden.

Der Erwerb von Vermdgensgegenstanden ist nur einheitlich
fur das ganze Sondervermdgen zulassig, er kann nicht fur
einzelne Anteilklassen oder Gruppen von Anteilklassen
erfolgen



Ausgabepreis,
Ricknahmepreis,
Rucknahme und
Ausgabe von Anteilen
und Kosten

§ 11 Ausgabe- und Riicknahmepreis

1. Die Gesellschaft gibt fur jede Anteilklasse im
Verkaufsprospekt sowie im Jahres- und Halbjahresbericht die
erhobenen Ausgabeaufschlage an.

2. Hinsichtlich des Ausgabeaufschlages gilt fur die beiden
Anteilklassen Q und P Folgendes: In beiden Anteilklassen
betragt der Ausgabeaufschlag 5%. Es steht der Gesellschaft
frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen oder
von der Berechnung eines Ausgabeaufschlags abzusehen.
Naheres regelt der Verkaufsprospekt. In der Anteilklasse |
wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

3. Ein Ricknahmeabschlag wird in keiner Anteilklasse erhoben.

§ 12 Ausgabe und Riicknahme von Anteilen

Anleger kdnnen grundsatzlich bdrsentaglich das Recht zur
Ruckgabe ihrer Anteile austiben, vorbehaltlich der Einhaltung
etwaiger Mindesthalte- und Rickgabefristen sowie
Rucknahmeaussetzungen gemaB § 12 der Allgemeinen
Anlagebedingungen. Die Ausgabe von Anteilen erfolgt ebenfalls
borsentaglich.

§ 13 Kosten
l. Vergitungen, Aufwendungen und Transaktionskosten

Die Gesellschaft gibt fur jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt,
im Jahres- und Halbjahresbericht die erhobene
Verwaltungsverglitung an. Die nachfolgenden Kostenregelungen
gelten identisch fur die Anteilklasse I, Q und P, soweit nicht
ausdriicklich zwischen den Anteilklassen differenziert wird.

1. Vergltungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind
a) Verwaltungsvergiitung

Anteilklasse | und Q:

Die Gesellschaft erhalt fur die Verwaltung des
Sondervermégens eine jahrliche Vergitung in Héhe von bis
zu 0,66 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes
des — bezogen auf die Anteilklassen | und Q — anteiligen
Sondervermdgens in der Abrechnungsperiode, der aus den
Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. Sie ist
berechtigt, hierauf anteilige monatliche Vorschisse zu
erheben.

Anteilklasse P:

Die Gesellschaft erhalt fur die Verwaltung des
Sondervermégens eine jahrliche Vergitung in Héhe von bis
zu 1,00 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes
des — bezogen auf die Anteilklasse P — anteiligen
Sondervermogens in der Abrechnungsperiode, der aus den
Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. Sie ist
berechtigt, hierauf anteilige monatliche Vorschisse zu
erheben.

O
=

VergUtungen bei Erwerb, Umbau oder VerdufB3erung von
Immobilien

Werden fur das Sondervermégen Immobilien erworben
oder umgebaut, kann die Gesellschaft jeweils eine
einmalige Vergiitung bis zur Héhe von 1,00 Prozent des
Kaufpreises bzw. der Baukosten beanspruchen. Werden fur
das Sondervermogen Immobilien verauBert, kann die
Gesellschaft jeweils eine einmalige Vergitung bis zur Hohe
von 0,8 Prozent des Verkaufspreises beanspruchen. Bei von
der Gesellschaft fur das Sondervermdgen durchgefihrten
Projektentwicklungen kann eine Vergtung von bis zu 1,5
Prozent der Baukosten erhoben werden.



2. Verwahrstellenvergltung

Die Verwahrstelle erhalt fir ihre Tatigkeit eine jahrliche
Vergitung in Hohe von 0,25 %0 des am Ende eines jeden
Geschéftsjahres aus dem jeweiligen Jahresendwert
errechneten Wertes des Sondervermdgens. Auf diese
VergUtung koénnen vierteljahrlich anteilige Vorschiisse
entrichtet werden.

3. Zulassiger jahrlicher Hochstbetrag gem. Ziffern 1.a), 2 und
4.m)

Der Betrag, der jahrlich aus dem Sondervermdgen nach
den vorstehenden Ziffern 1.a) und 2 als Vergitung sowie
nach Ziffer 4.m) als Aufwendungsersatz entommen wird,
kann insgesamt fiir die Anteilklassen | und Q bis zu 0,785
Prozent fur die Anteilklasse P bis zu 1,125 Prozent des
durchschnittlichen Nettoinventarwertes des
Sondervermodgens in der Abrechnungsperiode, der aus
den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird,
betragen.

4. Aufwendungen

Neben den vorgenannten Vergitungen gehen die
folgenden Aufwendungen zulasten des
Sondervermdgens:

a) Kosten fur die externe Bewertung;

b) bankibliche Depot- und Kontogebuhren, ggf.
einschlieBlich der bankiblichen Kosten fur die
Verwahrung auslandischer Vermdgensgegenstande im
Ausland;

C) bei der Verwaltung von Immobilien entstehende
Fremdkapital- und Bewirtschaftungskosten
(Verwaltungs-, Vermietungs-, Instandhaltungs-,
Betriebs- und Rechtsverfolgungskosten);

o
=

Kosten fiir den Druck, die Ubersetzung und den
Versand der fir die Anleger bestimmten gesetzlich
vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres- und
Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, wesentliche
Anlegerinformationen);

e) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und
Halbjahresberichte, der Ausgabe- und
Rucknahmepreise und ggf. der Ausschittungen oder
Thesaurierungen und des Auflésungsberichtes;

f) Kosten der Erstellung und Verwendung eines
dauerhaften Datentragers, auBer im Fall der
Informationen Gber Verschmelzungen von
Investmentvermdgen und auBer im Fall der
Informationen Uber MaBnahmen im Zusammenhang
mit Anlagegrenzverletzungen oder
Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittiung;

Kosten fur die Prifung des Sondervermégens durch
den Abschlussprifer des Sondervermégens;

Q
=

>
=

Kosten fur die Bekanntmachung der
Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass
die steuerlichen Angaben nach den Regeln des
deutschen und &sterreichischen Steuerrechts ermittelt
wurden;

i) Kosten fur die Geltendmachung und Durchsetzung
von Rechtsansprichen durch die Gesellschaft fiir
Rechnung des Sondervermdégens sowie der Abwehr
von gegen die Gesellschaft zu Lasten des
Sondervermogens erhobenen Ansprichen;

i) GebUhren und Kosten, die von staatlichen Stellen in
Bezug auf das Sondervermégen erhoben werden;

k) Kosten fur Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf

5.

das Sondervermdgen;

) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb
und/oder der Verwendung bzw. Nennung eines
VergleichsmaBstabes oder Finanzindizes anfallen kénnen;

m) Kosten fur die Bereitstellung von Analysematerial oder —
dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder
mehrere Finanzinstrumente oder sonstige
Vermogenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder
potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in
engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche
oder einem bestimmten Markt bis zu einer Héhe von 0,1
Prozent p.a. des jahrlichen durchschnittlichen
Nettoinventarwertes des Sondervermégens in der
Abrechnungsperiode, der aus den Werten am Ende eines
jeden Monats errechnet wird,;

n) Steuern, die anfallen im Zusammenhang mit den an die
Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden
VergUtungen, im Zusammenhang mit den vorstehend
genannten Aufwendungen und im Zusammenhang mit
der Verwaltung und Verwahrung;

o) die im Falle des Uberganges von Immobilien des
Sondervermdgens gemal § 100 Absatz 1 Nr.1 KAGB auf
die Verwahrstelle anfallende Grunderwerbsteuer und
sonstigen Kosten (z.B. Gerichts- und Notarkosten.

Transaktionskosten

Neben den vorgenannten Vergttungen und Aufwendungen
werden dem Sondervermdgen die in Zusammenhang mit
dem Erwerb und der VerduBerung von
Vermdgensgegenstanden entstehenden Kosten belastet. Die
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Erwerb, der
VerduBerung, der Bebauung und Belastung von Immobilien
einschlieBlich in diesem Zusammenhang anfallender Steuern
werden dem Sondervermdgen unabhangig vom
tatsachlichen Zustandekommen des Geschafts belastet.

Regeln zur Berechnung von Vergltungen und Kosten

Die Regelungen unter Ziffer 1.b), 4.a) und 4.b) gelten
entsprechend fir die von der Gesellschaft fir Rechnung des
Sondervermdgens unmittelbar und mittelbar gehaltenen
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften bzw. die
immobilien dieser Gesellschaften.

Fur die Berechnung der Vergutung der Gesellschaft gemaB
Ziffer 1.b) gilt Folgendes: Im Falle des Erwerbs, der
VerauBerung, des Umbaus, des Neubaus oder der
Projektentwicklung einer Immobilie durch eine Immobilien-
Gesellschaft ist der Kaufpreis bzw. sind die Baukosten der
Immobilie anzusetzen. Im Falle des Erwerbs oder der
VerduBerung einer Immobilien-Gesellschaft ist der
Verkehrswert der in der Gesellschaft enthaltenen Immobilien
anzusetzen. Wenn nur eine Beteiligung an der Immobilien-
Gesellschaft gehalten, erworben oder verauBert wird, ist der
anteilige Verkehrswert bzw. sind die Baukosten
entsprechend dem Anteil der fur das Sondervermégen
gehaltenen, erworbenen oder verduBerten Beteiligungsquote
anzusetzen.

Fur die Berechnung des Aufwendungsersatzes gemaRB Ziffer
4. a) und 4.b) ist auf die Hohe der Beteiligung des
Sondervermégens an der Immobilien-Gesellschaft
abzustellen. Abweichend hiervon gehen Aufwendungen, die
bei der Immobilien-Gesellschaft aufgrund von besonderen
Anforderungen des KAGB entstehen, nicht anteilig, sondern
in vollem Umfang zu Lasten des oder der Sondervermégen,
fir deren Rechnung eine Beteiligung an der Gesellschaft
gehalten wird und die diesen Anforderungen unterliegen.
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Il. Erwerb von Investmentanteilen

Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im
Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschlage und
Rucknahmeabschlage offen zu legen, die dem
Sondervermogen im Berichtszeitraum fur den Erwerb und die
Rucknahme von Anteilen im Sinne des § 196 KAGB
berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt
oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer anderen
Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch
eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung
verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere
Gesellschaft fur den Erwerb und die Rticknahme keine
Ausgabeaufschlage und Ricknahmeabschldge berechnen.
Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im
Halbjahresbericht die Vergtung offen zu legen, die dem
Sondervermogen von der Gesellschaft selbst, von einer
anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft, einer
Investmentaktiengesellschaft oder einer anderen Gesellschaft,
mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare
oder mittelbare Beteiligung verbunden ist oder einer
auslandischen Investment-Gesellschaft, einschlieBlich ihrer
Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsvergitung fur die im
Sondervermdgen gehaltenen Anteile berechnet wurde.
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Ertragsverwendung
und Geschaftsjahr

§ 14 Ausschiittung

1.

Die Gesellschaft schittet grundsatzlich die wahrend
des Geschaftsjahres fur Rechnung des
Sondervermdgens angefallenen und nicht zur
Kostendeckung verwendeten Ertrdge aus den
Immobilien und dem sonstigen Vermdgen — unter
Berlcksichtigung des zugehérigen
Ertragsausgleichs — anteilig je Anteilklasse aus.

Dariber hinaus kann die Gesellschaft unterjahrig zu
folgendem Termin Zwischenausschiittungen
vornehmen: 31. Marz. Substanzausschittungen
sind nicht zuldssig.

Von den nach Absatz 1 ermittelten Ertragen
mUssen Betrage, die fur kiinftige Instandsetzungen
erforderlich sind, einbehalten werden. Betrage, die
zum Ausgleich von Wertminderungen der
Immobilien erforderlich sind, kénnen einbehalten
werden. Es missen jedoch unter dem Vorbehalt
des Einbehalts gemaB Satz 1 mindestens 50
Prozent der ordentlichen Ertrage des
Sondervermogens gemal Absatz 1 ausgeschittet
werden.

VerduBerungsgewinne — unter Beriicksichtigung
des zugehdrigen Ertragsausgleichs — und
Eigengeldverzinsung fur Bauvorhaben, soweit sie
sich in den Grenzen der ersparten marktiblichen
Bauzinsen halt, kénnen ebenfalls zur Ausschittung
herangezogen werden.

Ausschuttbare Ertrdge gemaB den Absdtzen 1 bis 3
kénnen zur Ausschlttung in spateren
Geschaftsjahren insoweit vorgetragen werden, als
die Summe der vorgetragenen Ertrédge 15 Prozent
des jeweiligen Wertes des Sondervermdgens zum
Ende des Geschaftsjahres nicht Ubersteigt. Ertrage
aus Rumpfgeschaftsjahren kénnen vollstéandig
vorgetragen werden.

Im Interesse der Substanzerhaltung kénnen Ertréage
teilweise, in Sonderfallen auch vollstandig zur
Wiederanlage im Sondervermdégen bestimmt
werden. Es missen jedoch mindestens 50 Prozent
der ordentlichen Ertrdge des Sondervermdgens
gemal Absatz 1 ausgeschuttet werden, soweit
Absatz 2 Satz 1 dem nicht entgegensteht.

Die Ausschittung erfolgt jahrlich unmittelbar nach
Bekanntmachung des Jahresberichts.
Zwischenausschittungen erfolgen bei den in der
entsprechenden Bekanntmachung genannten
Zahlstellen.

§ 15 Geschaftsjahr

Das Geschéftsjahr des Sondervermégens beginnt am
1. September und endet am 31. August des
darauffolgenden Kalenderjahres.

§ 16 Namensbezeichnung

Die Rechte der Anleger aus Anteilen und
entsprechenden Anteilscheinen mit der urspriinglichen
Namensbezeichnung ,, SKAG Euroinvest Immobilien”
bleiben unberihrt. Sie besitzen weiterhin Gultigkeit.
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Anhang

Liste der Staaten auBerhalb des Europaischen
Wirtschaftsraums, dem Vereinigten Kénigreich
Grossbritannien, Nordirland und der Schweiz gema@ §
1 Absatz 3, in denen nach vorheriger Prifung der
Erwerbsvoraussetzungen durch die Gesellschaft
Immobilien fur das Sondervermégen erworben werden
durfen.

Staaten: Erwerb jeweils bis zu 20 Prozent des Wertes
des Sondervermdgens, insgesamt jedoch nicht mehr
als

44 Prozent des Wertes des Sondervermdgens

Nordamerika
Kanada
Vereinigte Staaten von Amerika

Stidamerika
Brasilien

Mittelamerika
Mexiko

Asien
China
Hongkong
Indien
Indonesien
Japan
Malaysia
Singapur

Ozeanien
Australien
Neuseeland
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	zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der
	UBS Real Estate GmbH, München
	(nachstehend „Gesellschaft“ oder „Kapitalverwaltungsgesellschaft“ genannt)
	für das von der Gesellschaft verwaltete Immobilien-Sondervermögen
	UBS (D) Euroinvest Immobilien
	(nachstehend „Sondervermögen“ genannt).
	Diese „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gelten nur in Verbindung mit den für das Sondervermögen aufgestellten „Besonderen Anlagebedingungen".
	§ 1 Grundlagen
	1. Die Gesellschaft ist eine AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft und unterliegt den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs („KAGB“).
	2. Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Geld im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB zugelassenen Vermögensgegenständen gesondert vom eigenen Vermögen in Form eines...
	Der Geschäftszweck des Sondervermögens ist auf die Kapitalanlage gemäß einer festgelegten Anlagestrategie im Rahmen einer kollektiven Vermögensverwaltung mittels der bei ihm eingelegten Mittel beschränkt; eine operative Tätigkeit und eine aktive unte...
	3. Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens stehen im Eigentum der Gesellschaft.
	4. Grundstücke, Erbbaurechte sowie Rechte in der Form des Wohnungseigentums, Teileigentums, Wohnungserbbaurechts und Teilerbbaurechts sowie Nießbrauchrechte an Grundstücken werden in den „Allgemeinen Anlagebedingungen“ und „Besonderen Anlagebedingunge...
	5. Das Rechtsverhältnis zwischen der Gesellschaft und dem Anleger richtet sich nach den Anlagebedingungen und dem KAGB.
	§ 2 Verwahrstelle
	1. Die Gesellschaft bestellt für das Immobilien-Sondervermögen eine Einrichtung im Sinne des § 80 Absatz 2 KAGB als Verwahrstelle; die Verwahrstelle handelt unabhängig von der Gesellschaft und ausschließlich im Interesse der Anleger.
	2. Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle richten sich nach dem mit der Gesellschaft geschlossenen Verwahrstellenvertrag, dem KAGB und den Anlagebedingungen des Sondervermögens.
	3. Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach Maßgabe des § 82 KAGB auf ein anderes Unternehmen (Unterverwahrer) auslagern. Näheres hierzu enthält der Verkaufsprospekt.
	4. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Sondervermögen oder gegenüber den Anlegern für das Abhandenkommen eines verwahrten Finanzinstrumentes im Sinne des § 81 Absatz 1 Nr. 1 KAGB durch die Verwahrstelle oder durch einen Unterverwahrer, dem die Verw...
	§ 3 Bewerter
	1. Die Gesellschaft bestellt für die Bewertung von Immobilien mindestens zwei externe Bewerter.
	2. Jeder externe Bewerter muss den Anforderungen des § 216 i. V. m. § 249 Absatz 1 Nummer 1 KAGB genügen. Hinsichtlich seines Bestellungszeitraumes und seiner finanziellen Unabhängigkeit sind die §§ 250 Absatz 2, 231 Absatz 2 Satz 2 KAGB zu beachten.
	3. Den externen Bewertern obliegen die ihnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen übertragenen Aufgaben nach Maßgabe einer von der Gesellschaft zu erlassenden internen Bewertungsrichtlinie. Insbesondere haben die externen Bewerter die zum Sonderver...
	4. Ferner hat mindestens ein externer Bewerter nach Bestellung eines Erbbaurechts innerhalb von zwei Monaten den Wert des Grundstücks neu festzustellen
	5. Eine Immobilie darf für das Sondervermögen oder für eine Immobilien-Gesellschaft, an der das Sondervermögen unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, nur erworben werden, wenn sie zuvor von mindestens einem externen Bewerter im Sinne des Absatzes 2...
	6. Eine Beteiligung an einer Immobilien-Gesellschaft darf für das Sondervermögen unmittelbar oder mittelbar nur erworben werden, wenn die im Jahresabschluss oder in der Vermögensaufstellung der Immobilien-Gesellschaft ausgewiesenen Immobilien von mind...
	§ 4 Fondsverwaltung
	1. Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Vermögensgegenstände im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger mit der gebotenen Sachkenntnis, Redlichkeit, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit. Sie handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben...
	2. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den Anlegern eingelegten Geld die Vermögensgegenstände zu erwerben, diese wieder zu veräußern und den Erlös anderweitig anzulegen. Sie ist ferner ermächtigt, alle sich aus der Verwaltung der Vermögensgeg...
	3. Über die Veräußerung von Immobilien oder von Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften entscheidet die Gesellschaft im Rahmen einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung (§ 26 KAGB). Veräußerungen nach Aussetzung der Anteilrücknahme gemäß § 12 Absatz 8...
	4. Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger weder Gelddarlehen gewähren noch Verpflichtungen aus einem Bürgschafts- oder einem Garantievertrag eingehen; sie darf keine Vermögensgegenstände nach Maßgabe der §§ 193, 194 und 196 K...
	§ 5 Anlagegrundsätze
	1. Das Sondervermögen wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt. Die Gesellschaft bestimmt in den Besonderen Anlagebedingungen,
	a) welche Immobilien für das Sondervermögen erworben werden dürfen;
	b) ob und in welchem Umfang für Rechnung des Sondervermögens Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften erworben werden dürfen;
	c) ob und unter welchen Bedingungen Immobilien des Sondervermögens mit einem Erbbaurecht belastet werden dürfen;
	d) ob und in welchem Umfang für Rechnung des Sondervermögens zur Absicherung von Vermögensgegenständen in Derivate im Sinne des § 197 KAGB investiert werden darf. Beim Einsatz von Derivaten wird die Gesellschaft die gemäß § 197 Absatz 3 KAGB erlassene...
	2. Die zum Erwerb vorgesehenen Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften müssen einen dauernden Ertrag erwarten lassen.
	§ 6 Liquidität, Anlage- und Emittentengrenzen
	1. Die Gesellschaft hat bei der Aufnahme von Vermögensgegenständen in das Sondervermögen, deren Verwaltung und bei der Veräußerung die im KAGB und die in den Anlagebedingungen festgelegten Grenzen und Beschränkungen zu beachten.
	2. Sofern in den Besonderen Anlagebedingungen nichts Anderweitiges bestimmt ist, dürfen im Rahmen der Höchstliquidität im gesetzlich zulässigen Rahmen (§ 253 KAGB) folgende Mittel gehalten werden:
	a) Bankguthaben gemäß § 195 KAGB;
	b) Geldmarktinstrumente gemäß §§ 194 und 198 Nummer 2 KAGB;
	c) Wertpapiere im Sinne des § 193 KAGB, die zur Sicherung der in Artikel 18.1 des Protokolls über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank genannten Kreditgeschäfte von der Europäischen Zentralbank oder d...
	d) Investmentanteile nach Maßgabe des § 196 KAGB oder Anteile an Spezial-Sondervermögen nach Maßgabe des § 196 Absatz 1 Satz 2 KAGB, die nach den Anlagebedingungen ausschließlich in Vermögensgegenstände nach Buchstaben a), b) und c) anlegen dürfen;
	e) Wertpapiere im Sinne des § 193 KAGB, die an einem organisierten Markt im Sinne von § 2 Absatz 11 des Wertpapierhandelsgesetzes zum Handel zugelassen oder festverzinsliche Wertpapiere sind, soweit diese einen Betrag von fünf Prozent des Wertes des S...
	f) Aktien von REIT-Aktiengesellschaften oder vergleichbare Anteile ausländischer juristischer Personen, die an einem der in § 193 Absatz 1 Nummer 1 und 2 KAGB bezeichneten Märkte zugelassen oder in diesen einbezogen sind, soweit der Wert dieser Aktien...
	g) Die Höhe der Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft muss unter 10 Prozent des Kapitals des jeweiligen Unternehmens liegen; dies gilt nicht für Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften.
	3. Der Teil des Sondervermögens, der in Bankguthaben gehalten werden darf, wird in den Besonderen Anlagebedingungen festgelegt. Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut anle...
	4. Im Einzelfall dürfen Wertpapiere im Sinne des § 193 KAGB und Geldmarktinstrumente einschließlich der in Pension genommenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten über den Wertanteil von fünf Prozent hinaus bis zu zehn Prozent des...
	Die Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten sind auch dann im Rahmen der in Satz 1 genannten Grenzen zu berücksichtigen, wenn die von diesen emittierten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mittelbar über andere im Sondervermögen enthalt...
	5. Bei ein und derselben Einrichtung dürfen nur bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermögens in eine Kombination angelegt werden
	- von durch diese Einrichtung begebene Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente,
	- von Einlagen bei dieser Einrichtung,
	- von Anrechnungsbeträgen für das Kontrahentenrisiko der mit dieser Einrichtung eingegangenen Geschäfte.
	Für die in Absatz 6 genannten Emittenten und Garantiegeber gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass eine Kombination der genannten Vermögensgegenstände und Anrechnungsbeträge 35 Prozent des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen darf. Die jeweiligen Ei...
	6. Die Gesellschaft darf in solche Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, die vom Bund, einem Land, der Europäischen Union, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Vertragsstaat des Abkommen...
	7. Die Gesellschaft darf in Anteilen an Investmentvermögen nach Maßgabe des Absatzes 2 Buchstabe d) anlegen, wenn im Hinblick auf solche Anteile folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
	a) Der OGAW, der AIF oder der Verwalter des AIF, an dem die Anteile erworben werden, unterliegt in seinem Sitzstaat der Aufsicht über Vermögen zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage. Der Geschäftszweck des jeweiligen Investmentvermögens ist auf die Kapi...
	b) Die Anleger können grundsätzlich jederzeit das Recht zur Rückgabe ihrer Anteile ausüben.
	c) Das jeweilige Investmentvermögen wird unmittelbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt.
	d) Die Vermögensanlage der jeweiligen Investmentvermögen erfolgt zu mindestens 90 Prozent in die folgenden Vermögensgegenstände:
	aa)  Wertpapiere im Sinne des § 193 KAGB,
	bb)  Geldmarktinstrumente,
	cc)   Bankguthaben.
	e) Die Höhe der Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft muss unter 10 Prozent des Kapitals des jeweiligen Unternehmens liegen; dies gilt nicht für Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften.
	f) Ein Kredit darf nur kurzfristig und nur bis zur Höhe von 10 Prozent des Wertes des jeweiligen Investmentvermögens aufgenommen werden.
	8. Die Grenze in Absatz 6 Satz 1 darf für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten nach Maßgabe von § 208 KAGB überschritten werden, sofern die Besonderen Anlagebedingungen dies unter Angabe der Emittenten vorsehen. In diesen Fällen m...
	9. Die Gesellschaft hat einen Betrag, der mindestens fünf Prozent des Wertes des Sondervermögens entspricht, täglich für die Rücknahme von Anteilen verfügbar zu halten.
	§ 7 Wertpapier-Darlehen
	1. Sofern die Besonderen Anlagebedingungen nichts anderes vorsehen, darf die Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens einem Wertpapier-Darlehensnehmer gegen ein marktgerechtes Entgelt nach Übertragung ausreichender Sicherheiten gemäß § 200 Absatz...
	2. Wird die Sicherheit für die übertragenen Wertpapiere vom Wertpapier-Darlehensnehmer in Guthaben erbracht, muss das Guthaben auf Sperrkonten gemäß § 200 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 KAGB unterhalten werden. Alternativ darf die Gesellschaft von der Mögli...
	a) in Schuldverschreibungen, die eine hohe Qualität aufweisen und die vom Bund, von einem Land, der Europäischen Union, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Eu...
	b) in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur entsprechend von der Bundesanstalt auf Grundlage von § 4 Absatz 2 KAGB erlassenen Richtlinien oder
	c) im Wege eines umgekehrten Pensionsgeschäftes mit einem Kreditinstitut, das die jederzeitige Rückforderung des aufgelaufenen Guthabens gewährleistet.
	Die Erträge aus der Anlage der Sicherheiten stehen dem Sondervermögen zu.
	3. Die Gesellschaft kann sich auch eines von einer Wertpapiersammelbank organisierten Systems zur Vermittlung und Abwicklung der Wertpapier-Darlehen bedienen, welche von den Anforderungen des § 200 Absatz 1 Satz 3 KAGB abweicht, wenn von dem jederzeit...
	§ 8 Wertpapier-Pensionsgeschäfte
	1. Sofern die Besonderen Anlagebedingungen nichts anderes vorsehen, darf die Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens jederzeit kündbare Wertpapier-Pensionsgeschäfte im Sinne von § 340b Absatz 2 HGB gegen Entgelt mit Kreditinstituten oder Finanzd...
	2. Die Wertpapier-Pensionsgeschäfte müssen Wertpapiere zum Gegenstand haben, die nach den Anlagebedingungen für das Sondervermögen erworben werden dürfen.
	3. Die Pensionsgeschäfte dürfen höchstens eine Laufzeit von zwölf Monaten haben.
	§ 9 Kreditaufnahme und Belastung von Immobilien
	1. Soweit die „Besonderen Anlagebedingungen“ keinen niedrigeren Prozentsatz vorsehen, darf die Gesellschaft für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger Kredite bis zur Höhe von 30 Prozent der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien ...
	2. Die Gesellschaft darf zum Sondervermögen gehörende Vermögensgegenstände nach § 231 Absatz 1 KAGB belasten sowie Forderungen aus Rechtsverhältnissen, die sich auf Vermögensgegenstände nach § 231 Absatz 1 KAGB beziehen, abtreten und belasten (Belastu...
	§ 10 Verschmelzung
	1. Die Gesellschaft darf nach Maßgabe der §§ 181 bis 191 KAGB
	a) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten dieses Sondervermögens auf ein anderes bestehendes oder ein neues, dadurch gegründetes inländisches Immobilien-Sondervermögen übertragen;
	b) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten eines anderen inländischen Immobilien-Sondervermögens in dieses Sondervermögen aufnehmen.
	2. Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt.
	3. Die Einzelheiten des Verfahrens ergeben sich aus den    §§ 182 bis 191 KAGB.
	§ 11 Anteile
	1. Die in einer Sammelurkunde zu verbriefenden Anteilscheine lauten auf den Inhaber oder werden als elektronische Anteilscheine begeben.
	2. Die Anteile können verschiedene Ausgestaltungsmerkmale, insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlages, des Rücknahmeabschlages, der Währung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Komb...
	3. Die Anteile sind übertragbar, soweit die Besonderen Anlagebedingungen nichts anderes regeln. Mit der Übertragung eines Anteils gehen die in ihm verbrieften Rechte über. Der Gesellschaft gegenüber gilt in jedem Falle der Inhaber des Anteils als der ...
	4. Die Rechte der Anleger bzw. die Rechte der Anleger einer Anteilklasse werden in einer Sammelurkunde verbrieft oder als elektronische Anteilscheine begeben. Sie trägt mindestens die handschriftlichen oder vervielfältigten Unterschriften der Gesellsc...
	§ 12 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen,  Rücknahmeaussetzung
	1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt. Soweit die Besonderen Anlagebedingungen nichts anderes vorsehen, erfolgt die Anteilausgabe börsentäglich; das Nähere regelt der Verkaufsprospekt. Die Gesellschaft behält sich v...
	2. Die Anteile können bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle oder durch Vermittlung Dritter erworben werden. Die Besonderen Anlagebedingungen können vorsehen, dass Anteile nur von bestimmten Anlegern erworben oder gehalten werden dürfen.
	3. Die Rückgabe von Anteilen, welche Anleger nach dem 21. Juli 2013 erworben haben, ist ausschließlich nach Maßgabe von Satz 2 möglich. Anteilrückgaben sind erst nach Ablauf einer Mindesthaltefrist von 24 Monaten und unter Einhaltung einer Rückgabefri...
	4. Vorbehaltlich des Absatzes 5 können die Anleger von der Gesellschaft jederzeit die Rücknahme der Anteile zum nächstfolgenden Rücknahmetermin verlangen, soweit die Anteilrücknahme 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr für einen Anleger nicht übersteigt. ...
	5. Anteilrückgaben sind, soweit sie 30.000 Euro pro Kalenderhalbjahr für einen Anleger übersteigen, erst nach Ablauf einer Mindesthaltefrist von 24 Monaten und unter Einhaltung einer Rückgabefrist von 12 Monaten durch eine unwiderrufliche Rückgabeerkl...
	6. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis für Rechnung des Sondervermögens zurückzunehmen. Rücknahmestelle ist die Verwahrstelle.
	7. Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die Rücknahme der Anteile auszusetzen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen (§ 98 Absatz 2 KAGB).
	8. Insbesondere bleibt der Gesellschaft vorbehalten, die Rücknahme der Anteile aus Liquiditätsgründen zum Schutze der Anleger befristet zu verweigern und auszusetzen (§ 257 KAGB), wenn die Bankguthaben und die Erlöse aus Verkäufen der gehaltenen Geldm...
	9. Die Gesellschaft hat die Anleger durch eine Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den in dem Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien über...
	10. Die Anleger können durch Mehrheitsbeschluss gemäß § 259 Absatz 2 KAGB in die Veräußerung bestimmter Immobilien einwilligen, auch wenn diese Veräußerung nicht zu angemessenen Bedingungen erfolgt. Die Einwilligung ist unwiderruflich; sie verpflichte...
	§ 13 Ausgabe- und Rücknahmepreis
	1. Zur Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises der Anteile werden die Verkehrswerte der zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen (Nettoinventarwert) ...
	2. Bei Festsetzung des Ausgabepreises kann dem Anteilwert zur Abgeltung der Ausgabekosten ein Ausgabeaufschlag hinzugerechnet werden. Außer dem Ausgabeaufschlag werden von der Gesellschaft weitere Beträge von den Zahlungen des Anteilerwerbers zur Deck...
	3. Der Rücknahmepreis ist der vorbehaltlich eines Rücknahmeabschlages nach Absatz 1 ermittelte Anteilwert. Soweit in den Besonderen Anlagebedingungen ein Rücknahmeabschlag vorgesehen ist, zahlt die Verwahrstelle den Anteilwert abzüglich des Rücknahmea...
	4. Der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge ist spätestens der auf den Eingang des Anteilabrufs bzw. Rücknahmeauftrages folgende Wertermittlungstag. Soweit die Haltefrist und die Kündigungsfrist gemäß § 12 Absatz 5 zur Anwendung ...
	5. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich ermittelt. Soweit in den Besonderen Anlagebedingungen nichts weiteres bestimmt ist, können die Gesellschaft und die Verwahrstelle an gesetzlichen Feiertagen, die Börsentage sind, sowie am 24. un...
	§ 14 Kosten
	In den Besonderen Anlagebedingungen werden die Aufwendungen und die der Gesellschaft, der Verwahrstelle und Dritten zustehenden Vergütungen, die dem Sondervermögen belastet werden können, genannt. Für Vergütungen im Sinne von Satz 1 ist in den Besonde...
	§ 15 Rechnungslegung
	1. Spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres des Sondervermögens macht die Gesellschaft einen Jahresbericht einschließlich Ertrags- und Aufwandsrechnung gemäß §§ 101, 247 KAGB bekannt.
	2. Spätestens zwei Monate nach der Mitte des Geschäftsjahres macht die Gesellschaft einen Halbjahresbericht gemäß § 103 KAGB bekannt.
	3. Wird das Recht zur Verwaltung des Sondervermögens während des Geschäftsjahres auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen oder das Sondervermögen während des Geschäftsjahres auf ein anderes inländisches Immobilien-Sondervermögen versc...
	4. Wird das Sondervermögen abgewickelt, hat die Verwahrstelle jährlich sowie auf den Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 entspricht.
	5. Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der Verwahrstelle und weiteren Stellen, die im Verkaufsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen anzugeben sind, erhältlich; sie werden ferner im Bundesanzeiger bekannt gemacht.
	§ 16 Kündigung und Abwicklung des Sondervermögens
	1. Die Gesellschaft kann die Verwaltung des Sondervermögens mit einer Frist von mindestens sechs Monaten durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht kündigen. Die Anleger sind über eine nach Satz 1...
	2. Die Gesellschaft behält sich vor, die Verwaltung des Sondervermögens auch dann zu kündigen, wenn das Sondervermögen nach Ablauf von vier Jahren seit seiner Bildung einen Nettoinventarwert von 150 Millionen Euro unterschreitet.
	3. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht der Gesellschaft, das Sondervermögen zu verwalten. Mit dem Verlust des Verwaltungsrechts geht das Sondervermögen auf die Verwahrstelle über, die es abzuwickeln und den Liquidationserlös an die ...
	4. Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr Verwaltungsrecht nach Maßgabe des § 99 KAGB erlischt, einen Auflösungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht nach § 15 Absatz 1 entspricht.
	§ 17 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle
	1. Die Gesellschaft kann das Sondervermögen auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen. Die Übertragung bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Bundesanstalt.
	2. Die genehmigte Übertragung wird im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht sowie in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt gemacht. Die Übertragung wird frühestens drei Monat...
	3. Die Gesellschaft kann die Verwahrstelle für das Sondervermögen wechseln. Der Wechsel bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt.
	§ 18 Änderungen der Anlagebedingungen
	1. Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen ändern.
	2. Änderungen der Anlagebedingungen einschließlich des Anhanges zu den Besonderen Anlagebedingungen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die Bundesanstalt.
	3. Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt gemacht. In einer ...
	4. Die Änderungen treten frühestens am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft, im Falle von Änderungen der Kosten und der Anlagegrundsätze des Sondervermögens jedoch nicht vor Ablauf von vier Wochen nach der entsprechenden Bekanntmac...
	§ 19 Erfüllungsort
	Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft.
	§ 20 Streitbeilegungsverfahren
	Bei Streitigkeiten, an denen Verbraucher beteiligt sind, können sich die Beteiligten an die behördliche Verbraucherschlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Schlichtungsstelle bei der BaFin, Graurheindorfer Straße 108...
	zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der
	UBS Real Estate GmbH, München
	(nachstehend „Gesellschaft“ oder „Kapitalverwaltungsgesellschaft“ genannt)
	für das von der Gesellschaft verwaltete Immobilien-Sondervermögen
	UBS (D) Euroinvest Immobilien
	(nachstehend „Sondervermögen“ genannt).
	Diese „Besonderen Anlagebedingungen“ gelten nur in Verbindung mit den für das Sondervermögen aufgestellten „Allgemeinen Anlagebedingungen".
	Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen
	§ 1 Immobilien
	1. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Immobilien im gesetzlich zulässigen Rahmen (§ 231 Absatz 1 KAGB) erwerben:
	a) Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke;
	b) Grundstücke im Zustand der Bebauung bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermögens;
	c) unbebaute Grundstücke, die für eine alsbaldige eigene Bebauung nach Maßgabe des Buchstaben a) bestimmt und geeignet sind, bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermögens;
	d) Erbbaurechte unter den Voraussetzungen der Buchstaben a) bis c);
	e) andere Grundstücke und andere Erbbaurechte sowie Rechte in Form des Wohnungseigentums, Teileigentums, Wohnungserbbaurechts und Teilerbbaurechts bis zu 15 Prozent des Wertes des Sondervermögens;
	f) Nießbrauchrechte an Grundstücken nach Maßgabe des Buchstaben a), die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen, bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens.
	2. Das Sondervermögen muss überwiegend aus in Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz belegenen Vermögensge- genständen im Sinne von Absatz 1 bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften mit entsprechende...
	3. Die Gesellschaft darf Vermögensgegenstände im Sinne von Absatz 1 außerhalb eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erwerben, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen des § 233 Absatz 1 KAGB erfüllt sind. In einem Anha...
	4. Bei der Berechnung des Wertes des Sondervermögens für die gesetzlichen und vertraglichen Anlagegrenzen gemäß Absatz 1 Buchstaben b), c), e) und f) sowie Absatz 3 sind die aufgenommenen Darlehen nicht abzuziehen.
	5. Die Gesellschaft investiert fortlaufend mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens in ausländischen Immobilien und Auslands-Immobiliengesellschaften im Sinne von § 2 Abs. 9 InvStG, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in...
	6. Die Immobilien sollen auch unter Berücksichtigung der von der Gesellschaft für das Sondervermögen beworbenen ökologischen Merkmale gemäß Artikel 8 der „Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über n...
	§ 2 Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
	1. Die Gesellschaft darf im gesetzlich zulässigen Rahmen       (§§ 234 bis 242 KAGB) Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften erwerben, deren Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung auf Tätigkeiten beschränkt ist, welche d...
	2. Soweit einer Immobilien-Gesellschaft ein Darlehen gemäß
	§ 4 Absatz 4 Satz 3 der Allgemeinen Anlagebedingungen gewährt wird, hat die Gesellschaft sicherzustellen, dass
	a) die Darlehensbedingungen marktgerecht sind,
	b) das Darlehen ausreichend besichert ist,
	c) bei einer Veräußerung der Beteiligung die Rückzahlung des Darlehens innerhalb von sechs Monaten nach Veräußerung vereinbart ist,
	d) die Summe der für Rechnung des Sondervermögens einer Immobilien-Gesellschaft insgesamt gewährten Darlehen 50 Prozent des Wertes der von der Immobilien-Gesellschaft gehaltenen Immobilien nicht übersteigt,
	e) die Summe der für Rechnung des Sondervermögens den Immobilien-Gesellschaften insgesamt gewährten Darlehen 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigt. Bei der Berechnung der Grenze sind die aufgenommenen Darlehen nicht abzuziehen.
	3.  Die Anlagegrenzen in Absatz 2 Buchstaben d) und e) gelten nicht für Darlehen, die für Rechnung des Sondervermögens an Immobilien-Gesellschaften gewährt werden, an denen die Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens unmittelbar oder mittelbar z...
	§ 3 Belastung mit einem Erbbaurecht
	1. Die Gesellschaft darf Grundstücke des Sondervermögens im Sinne des § 1 Absatz 1 Buchstaben a), b), c) und e) mit Erbbaurechten belasten, sofern der Wert des Grundstücks, an dem ein Erbbaurecht bestellt werden soll, zusammen mit dem Wert der Grundst...
	2. Diese Belastungen dürfen nur erfolgen, wenn unvorhersehbare Umstände die ursprünglich vorgesehene Nutzung des Grundstückes verhindern oder wenn dadurch wirtschaftliche Nachteile für das Sondervermögen vermieden werden, oder wenn dadurch eine wirtsc...
	§ 4 Höchstliquidität
	1. Bis zu 49 Prozent des Wertes des Sondervermögens dürfen in Anlagen gemäß § 6 Absatz 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen gehalten werden (Höchstliquidität). Bei der Berechnung dieser Grenze sind folgende gebundene Mittel abzuziehen:
	- die zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen laufenden Bewirtschaftung benötigten Mittel;
	- die für die nächste Ausschüttung vorgesehenen Mittel;
	- die zur Erfüllung von Verbindlichkeiten aus rechtswirksam geschlossenen Grundstückskaufverträgen, aus Darlehensverträgen, die für die bevorstehenden Anlagen in bestimmten Immobilien und für bestimmte Baumaßnahmen erforderlich werden, sowie aus Bauve...
	Beim Abzug der gebundenen Mittel von der Höchstliquidität sind die in § 1 Absatz 5 genannten steuerrechtlichen Anlagebeschränkungen zu beachten.
	2. Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens gemäß Absatz 1 können auch auf Fremdwährung lauten.
	§ 5 Währungsrisiko
	Die für Rechnung des Sondervermögens gehaltenen Vermögensgegenstände dürfen nur insoweit einem Währungsrisiko unterliegen, als der Wert der einem solchen Risiko unterliegenden Vermögensgegenstände 30 Prozent des Wertes des Sondervermögens nicht überst...
	§ 6 Wertpapiere öffentlicher Emittenten
	Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarkinstrumente folgender Emittenten anlegen, jedoch jeweils nicht mehr als 35 Prozent des Wertes des Sondervermögens:
	• die Bundesrepublik Deutschland,
	• die Bundesländer
	- Baden-Württemberg,
	- Bayern,
	- Berlin,
	- Brandenburg,
	- Bremen,
	- Hamburg,
	- Hessen,
	- Mecklenburg-Vorpommern,
	- Niedersachsen,
	- Nordrhein-Westfalen,
	- Rheinland-Pfalz,
	- Saarland,
	- Sachsen,
	- Sachsen-Anhalt,
	- Schleswig-Holstein,
	- Thüringen.
	§ 7 Derivate mit Absicherungszweck
	1. Die Gesellschaft kann im Rahmen der Verwaltung des Sondervermögens Derivate einsetzen. Sie darf – der Art und dem Umfang der eingesetzten Derivate entsprechend – zur Ermittlung der Auslastung der nach § 197 Absatz 2 KAGB festgesetzten Marktrisikogr...
	2. Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz nutzt, darf sie regelmäßig nur Grundformen von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente oder Kombinationen aus diesen Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente sowie ...
	Grundformen von Derivaten sind:
	a) Terminkontrakte auf Vermögensgegenstände gemäß
	§ 6 Absatz 2 Buchstaben b) bis f) der Allgemeinen Anlagebedingungen sowie auf Immobilien gemäß § 1 Absatz 1, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen;
	b) Optionen oder Optionsscheine auf Vermögensgegenstände gemäß § 6 Absatz 2 Buchstaben b) bis f) der Allgemeinen Anlagebedingungen sowie auf Immobilien gemäß § 1 Absatz 1, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen und auf Terminkontrakte nach Buchstabe a...
	aa) eine Ausübung ist entweder während der gesamten Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit möglich und
	bb) der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt linear von der positiven oder negativen Differenz zwischen Basispreis und Marktpreis des Basiswerts ab und wird null, wenn die Differenz das andere Vorzeichen hat;
	c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-Währungsswaps;
	d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die in Buchstabe b) unter Buchstaben aa) und bb) beschriebenen Eigenschaften aufweisen (Swaptions);
	e) Credit Default Swaps auf Vermögensgegenstände gemäß § 6 Absatz 2 Buchstaben b) bis f) der Allgemeinen Anlagebedingungen sowie auf Immobilien gemäß § 1 Absatz 1, sofern sie ausschließlich und nachvollziehbar der Absicherung des Kreditrisikos von gen...
	Der nach Maßgabe von § 16 DerivateV zu ermittelnde Anrechnungsbetrag des Sondervermögens für das Marktrisiko darf zu keinem Zeitpunkt den Wert des Sondervermögens übersteigen.
	3. Terminkontrakte, Optionen oder Optionsscheine auf Investmentanteile gemäß § 6 Absatz 2 Buchstabe d) der Allgemeinen Anlagebedingungen dürfen nicht abgeschlossen werden.
	4. Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz nutzt, darf sie – vorbehaltlich eines geeigneten Risikomanagementsystems – in jegliche Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente oder Kombinationen aus diesen Derivaten und Finanzins...
	§ 1 Absatz 1 erworben werden dürfen, oder von Zinssätzen, Wechselkursen oder Währungen, abgeleitet sind. Hierzu zählen insbesondere Optionen, Finanzterminkontrakte und Swaps sowie Kombinationen hieraus. Total Return Swaps dürfen nicht abgeschlossen we...
	5. Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft bei diesen Geschäften von den in den Anlagebedingungen oder in dem Verkaufsprospekt genannten Anlagegrundsätzen und -grenzen abweichen.
	6. Die Gesellschaft wird Derivate nur zum Zwecke der Absicherung einsetzen.
	7. Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze beim Einsatz von Derivaten darf die Gesellschaft nach § 6 DerivateV jederzeit zwischen dem einfachen und dem qualifizierten Ansatz wechseln. Der Wechsel bedarf nicht der Genehmigung durch die Bundesanstalt, ...
	§ 8 Wertpapier-Darlehen und Wertpapier-Pensionsgeschäfte
	Wertpapier-Darlehen oder Wertpapier-Pensionsgeschäfte gemäss den §§7 und 8 der Allgemeinen Anlagebedingungen werden nicht abgeschlossen.
	§ 9 Anlageausschuss
	Die Gesellschaft kann sich bei der Auswahl der für das Sondervermögen anzuschaffenden oder zu veräußernden Vermögensgegenstände des Rates eines Anlageausschusses bedienen.

	Anteilklassen
	§ 10 Anteilklassen
	§ 10 Anteilklassen
	1. Für das Sondervermögen können im Sinne von § 11 Absatz 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen verschiedene Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Mindestanlagesumme sowie der Verwaltungsvergütung oder einer Kom...
	2. Die bestehenden Anteilklassen und deren jeweilige Ausgestaltungsmerkmale werden sowohl in § 10, § 11 und  § 13 als auch im Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben.
	3. Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 werden für das Sondervermögen erstmals die folgenden Anteilklassen gebildet:
	I-Klasse
	Q-Klasse
	P-Klasse
	Alle seit Auflegung des Sondervermögens bis zum              31. Dezember 2018 ausgegebenen Anteile sind ab dem       1. Januar 2019 solche der Anteilklasse I. Der Erwerb von Anteilen der Anteilklasse I ist insbesondere an die im Verkaufsprospekt sowi...
	4. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auflegung neuer Anteilklassen, die Ausschüttungen (einschließlich der aus dem Fondsvermögen ggf. abzuführenden Steuern) sowie die Verwaltungsvergütung, die auf eine...
	5. Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen zulässig, er kann nicht für einzelne Anteilklassen oder Gruppen von Anteilklassen erfolgen

	Ausgabepreis, Rücknahmepreis, Rücknahme und Ausgabe von Anteilen und Kosten
	§ 11 Ausgabe- und Rücknahmepreis
	1. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt sowie im Jahres- und Halbjahresbericht die erhobenen Ausgabeaufschläge an.
	2. Hinsichtlich des Ausgabeaufschlages gilt für die beiden Anteilklassen Q und P Folgendes: In beiden Anteilklassen beträgt der Ausgabeaufschlag 5%. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Berechnun...
	3. Ein Rücknahmeabschlag wird in keiner Anteilklasse erhoben.
	§ 12 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

	§ 13 Kosten
	I. Vergütungen, Aufwendungen und Transaktionskosten
	Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und Halbjahresbericht die erhobene Verwaltungsvergütung an. Die nachfolgenden Kostenregelungen gelten identisch für die Anteilklasse I, Q und P, soweit nicht ausdrücklich zwis...
	1. Vergütungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind
	a)  Verwaltungsvergütung
	Anteilklasse I und Q:
	Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Sondervermögens eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,66 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des – bezogen auf die Anteilklassen I und Q – anteiligen Sondervermögens in der Abrechnu...
	Anteilklasse P:
	Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Sondervermögens eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 1,00 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des – bezogen auf die Anteilklasse P – anteiligen Sondervermögens in der Abrechnungsperi...
	b)  Vergütungen bei Erwerb, Umbau oder Veräußerung von Immobilien
	Werden für das Sondervermögen Immobilien erworben oder umgebaut, kann die Gesellschaft jeweils eine einmalige Vergütung bis zur Höhe von 1,00 Prozent des Kaufpreises bzw. der Baukosten beanspruchen. Werden für das Sondervermögen Immobilien veräußert, ...
	2. Verwahrstellenvergütung
	Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,25 ‰ des am Ende eines jeden Geschäftsjahres aus dem jeweiligen Jahresendwert errechneten Wertes des Sondervermögens. Auf diese Vergütung können vierteljährlich anteili...
	3. Zulässiger jährlicher Höchstbetrag gem. Ziffern 1.a), 2 und 4.m)
	Der Betrag, der jährlich aus dem Sondervermögen nach den vorstehenden Ziffern 1.a) und 2 als Vergütung sowie nach Ziffer 4.m) als Aufwendungsersatz entommen wird, kann insgesamt für die Anteilklassen I und Q bis zu 0,785 Prozent für die Anteilklasse P...
	4. Aufwendungen
	Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zulasten des Sondervermögens:
	a) Kosten für die externe Bewertung;
	b) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland;
	c) bei der Verwaltung von Immobilien entstehende Fremdkapital- und Bewirtschaftungskosten (Verwaltungs-, Vermietungs-, Instandhaltungs-, Betriebs- und Rechtsverfolgungskosten);
	d) Kosten für den Druck, die Übersetzung und den Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen);
	e) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des Auflösungsberichtes;
	f) Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der Informationen über Verschmelzungen von Investmentvermögen und außer im Fall der Informationen über Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Ber...
	g) Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des Sondervermögens;
	h) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen und österreichischen Steuerrechts ermittelt wurden;
	i) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu Lasten des Sondervermögens erhobenen Ansprüchen;
	j) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das Sondervermögen erhoben werden;
	k) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das Sondervermögen;
	l) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. Nennung eines Vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen können;
	m) Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder –dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten ...
	n) Steuern, die anfallen im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden Vergütungen, im Zusammenhang mit den vorstehend genannten Aufwendungen und im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung;
	o) die im Falle des Überganges von Immobilien des Sondervermögens gemäß § 100 Absatz 1 Nr.1 KAGB auf die Verwahrstelle anfallende Grunderwerbsteuer und sonstigen Kosten (z.B. Gerichts- und Notarkosten.
	5. Transaktionskosten
	Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem Sondervermögen die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehenden Kosten belastet. Die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Veräußeru...
	6. Regeln zur Berechnung von Vergütungen und Kosten
	Die Regelungen unter Ziffer 1.b), 4.a) und 4.b) gelten entsprechend für die von der Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens unmittelbar und mittelbar gehaltenen Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften bzw. die immobilien dieser Gesellschaften.
	Für die Berechnung der Vergütung der Gesellschaft gemäß Ziffer 1.b) gilt Folgendes: Im Falle des Erwerbs, der Veräußerung, des Umbaus, des Neubaus oder der Projektentwicklung einer Immobilie durch eine Immobilien-Gesellschaft ist der Kaufpreis bzw. si...
	Für die Berechnung des Aufwendungsersatzes gemäß Ziffer 4. a) und 4.b) ist auf die Höhe der Beteiligung des Sondervermögens an der Immobilien-Gesellschaft abzustellen. Abweichend hiervon gehen Aufwendungen, die bei der Immobilien-Gesellschaft aufgrund...
	Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offen zu legen, die dem Sondervermögen im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen im Sinne des § 196 KAGB ber...

	Ertragsverwendung und Geschäftsjahr
	§ 14 Ausschüttung
	1. Die Gesellschaft schüttet grundsätzlich die während des Geschäftsjahres für Rechnung des Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Erträge aus den Immobilien und dem sonstigen Vermögen – unter Berücksichtigung des zugehör...
	Darüber hinaus kann die Gesellschaft unterjährig zu folgendem Termin Zwischenausschüttungen vornehmen: 31. März. Substanzausschüttungen sind nicht zulässig.
	2. Von den nach Absatz 1 ermittelten Erträgen müssen Beträge, die für künftige Instandsetzungen erforderlich sind, einbehalten werden. Beträge, die zum Ausgleich von Wertminderungen der Immobilien erforderlich sind, können einbehalten werden. Es müsse...
	3. Veräußerungsgewinne – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – und Eigengeldverzinsung für Bauvorhaben, soweit sie sich in den Grenzen der ersparten marktüblichen Bauzinsen hält, können ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden.
	4. Ausschüttbare Erträge gemäß den Absätzen 1 bis 3 können zur Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen Erträge 15 Prozent des jeweiligen Wertes des Sondervermögens zum Ende des Geschäftsjah...
	5. Im Interesse der Substanzerhaltung können Erträge teilweise, in Sonderfällen auch vollständig zur Wiederanlage im Sondervermögen bestimmt werden. Es müssen jedoch mindestens 50 Prozent der ordentlichen Erträge des Sondervermögens gemäß Absatz 1 aus...
	6. Die Ausschüttung erfolgt jährlich unmittelbar nach Bekanntmachung des Jahresberichts. Zwischenausschüttungen erfolgen bei den in der entsprechenden Bekanntmachung genannten Zahlstellen.
	§ 15 Geschäftsjahr
	Das Geschäftsjahr des Sondervermögens beginnt am              1. September und endet am 31. August des darauffolgenden Kalenderjahres.
	§ 16 Namensbezeichnung

	Die Rechte der Anleger aus Anteilen und entsprechenden Anteilscheinen mit der ursprünglichen Namensbezeichnung „SKAG Euroinvest Immobilien“ bleiben unberührt. Sie besitzen weiterhin Gültigkeit.
	Anhang
	Liste der Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, dem Vereinigten Königreich Grossbritannien, Nordirland und der Schweiz gemäß § 1 Absatz 3, in denen nach vorheriger Prüfung der Erwerbsvoraussetzungen durch die Gesellschaft Immobilien fü...
	44 Prozent des Wertes des Sondervermögens
	Kanada
	Vereinigte Staaten von Amerika
	Brasilien
	Mexiko
	China
	Hongkong
	Indien
	Indonesien
	Japan
	Malaysia
	Singapur
	Australien
	Neuseeland


